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Grußwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

in diesen Tagen kommt man an einem Thema 

zwangsläufig nicht vorbei und das heißt Corona- 

virus. Aufgrund der zahlreichen Einschränkungen 

wird sich jede Kanzlei mit diesem Problem befas-

sen müssen. Mandanten fragen bereits nach dem 

Pandemieplan und auch im Interesse der Mitar-

beiter muss man sich Gedanken machen. 

•     Kann man eventuell Arbeit teilweise von zu 

Hause aus erledigen? 

•    Kann man eventuell mit den Mitarbeitern eine 

wechselschichtige Arbeitsweise vereinbaren?

•    Nutzt man die Osterfeiertage für eine urlaubs-

freie Zeit, in der man das Büro nur mit Notbe-

setzung oder vielleicht gar nicht offengehalten 

wird. 

•    Welche Termine lassen sich mit den Mandan-

ten auf spätere Zeit verschieben oder viel-

leicht auch telefonisch erledigen?

Wir werden uns in den nächsten Wochen darauf 

einrichten müssen, dass der gewohnte Arbeits-

ablauf wahrscheinlich nicht mehr stattfindet und 

dass wir u. U.  bei Mandantenterminen vorab tele-

fonisch klären müssen, ob sie gerade aus dem Ur-

laub zurückkommen und wenn ja, wo sie waren. 

Auch die Gerichte werden sich darauf einstellen 

müssen. Ich habe deshalb mit dem in diesem Heft 

veröffentlichten Schreiben an die Gerichtspräsi-

denten / Gerichtsdirektoren um Verständnis ge- 

worben. 

Die weitgehend unbekannten Vorschriften des 

§ 245 ZPO bzw. § 247 ZPO helfen ja nur wenig 

weiter. Dass man überhaupt einmal über die An-

wendung dieser Paragraphen nachdenken muss, 

hätte wohl keiner von uns gedacht, aber im Zwei-

fel haben wir gesetzliche Regelungen, die dann 

angewendet werden müssen.

Eigentlich wollte ich Sie heute auch bitten, wie-

der zur Kammerversammlung zu erscheinen und 

sich persönlich informieren zu lassen. Ob unsere 

Kammerversammlung allerdings wie geplant am 

22.04.2020 stattfinden kann, kann ich zum jet-

zigen Zeitpunkt beim besten Willen nicht sagen. 

Z. Zt. sieht es eher so aus, dass wir die Kammer-

versammlung verschieben müssen. Dies fällt uns 

nicht so schwer, weil sie in unserem eigenen Ge-

bäude stattfindet und wir deshalb keine räumli-

chen Schwierigkeiten haben. 

Auch die Durchführung der geplanten Fort-

bildungsveranstaltungen stehen natürlich auf 

dem Prüfstand. Wir haben uns entschlossen, 

die nächsten beiden Fortbildungsveranstal-

tungen abzusagen. Das Seminar zum beA am 

28.04.2020 bleibt erst einmal bestehen. Dieses 

findet im Hotel Mercure statt. Wir werden sehen, 

ob am 28.04.2020 eine Durchführung der Ver-

anstaltung möglich ist oder auch diese abgesagt 

werden muss. Gleiches gilt für das Seminar am 

29.04.2020. Wir haben uns dazu entschlossen, 

auch diese Veranstaltung erst einmal bestehen 

zu lassen und noch nicht abzusagen. Wir wer-

den später darüber entscheiden müssen. Bitte 

informieren Sie sich auf unserer Internetseite 

über den weiteren Fortgang. Absagen von Fort-

bildungsveranstaltungen werden wir kurzfristig 

aber rechtzeitig vor der Veranstaltung dort zu Ih-

rer Information einstellen. Alle Fortbildungsver-

anstaltungen werden selbstverständlich nach-

geholt. Die Buchungen und die Zusagen bleiben 

bestehen, Ausweichtermine werden Ihnen mit-

geteilt.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Michael Schlüter

Präsident
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Grußwort

Amtsgerichtsdirektoren
Landgerichtspräsidenten
Oberlandesgerichtspräsident

Sehr  geehrte/r  Frau/Herr  Präsident/in,
sehr  geehrte/r  Frau/Herr  Direktor/in,

angesichts der besonderen Situation und auf-
grund der vielen Anrufe der Kolleginnen und Kol-
legen wende ich mich heute mit einer Bitte an Sie.

Bitte betrachten Sie dies nicht als einen Eingriff 
in die Unabhängigkeit der Justiz oder die Unab-
hängigkeit der Richter, aber wir haben zur Zeit 
nun einmal eine besondere Situation. Die Kolle-
ginnen und Kollegen sind sehr besorgt, weil der 
Betrieb in den Büros durch die Schließung der 
Schulen und Kindertagesstätten bereits erheb-
lich beeinträchtigt ist und auch nicht auszuschlie-
ßen ist, dass u. U. einige Kanzleien in Quarantäne 
gestellt werden. Das bedeutet nichts anderes, 
als dass die betroffene Kanzlei zwei Wochen 
geschlossen wird. Kolleginnen und Kollegen in 
Nordrhein-Westfalen sind bereits betroffen. 

Wir alle wissen, dass es kurze Notfristen von zwei 
Wochen gibt, die dann nicht mehr eingehalten 
werden können und vielleicht auch deshalb nicht 
eingehalten werden können, weil der Beklagte 
oder der Betroffene in Quarantäne gestellt oder 
erkrankt ist und deshalb keinen Rechtsanwalt 
rechtzeitig beauftragen konnte. Zudem ist durch 
die geringe Personalstärke ein normaler Arbeits-
betrieb nicht gewährleistet.

Bevor dann u. U. die Gerichte mit Wiedereinset-
zungsanträgen belastet werden und bevor die 
Situationen des § 245 ZPO bzw. des § 247 ZPO 
eintritt – dies halte ich zum jetzigen Zeitpunkt 
nicht mehr für ausgeschlossen –  wende ich mich 
mit der Bitte an Sie, in den nächsten Wochen 
in Zivilverfahren z. B. von der Anordnung des 
schriftlichen Vorverfahrens wegen der kurzen 
Verteidigungsanzeigefrist oder in Strafverfah-
ren von dem Erlass von Strafbefehlen Abstand zu 
nehmen und maßvoll zu reagieren. 

Ich glaube, dass ein bisschen Verständnis und 
Zurückhaltung zum jetzigen Zeitpunkt u.U. 
Mehrarbeit zu einem späteren Zeitpunkt erspart.

Wir haben eine außergewöhnliche Situation, die 
wir hoffentlich aufgrund des guten Verhältnis-
ses zwischen der Justiz und der Anwaltschaft im 
Bezirk der Rechtsanwaltskammer Braunschweig 
bewältigen werden. Ich bin eigentlich sogar über-
zeugt davon, dass wir es wahrscheinlich besser 
bewältigen als in anderen Kammerbezirken.

Ich hoffe auf Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen

Rechtsanwalt Michael Schlüter
Präsident   

5Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020 
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Einladung zur Kammerversammlung

Sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen,

hiermit lade ich zur Kammerversammlung ein

 am Mittwoch, 22.04.2020, um 15.00 Uhr in Braunschweig
 im Seminarraum der Geschäftsstelle des Kammergebäudes Lessingplatz 1.

 

Ich bitte Sie um zahlreiches Erscheinen und wünsche allen eine gute Anreise.

Die Tagesordnung lautet wie folgt:

 
 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Präsidenten 

 2. Jahresbericht des Präsidenten für das Kalenderjahr 2019

 3. Aussprache zum Jahresbericht

 4. Kassenbericht 2019

 5. Aussprache zum Kassenbericht

 6. Bericht der Kassenprüfer 

 7. Wahl der Kassenprüfer und ihrer Stellvertreter für das Geschäftsjahr 2021

 8. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes (§ 89 Abs. 2 Nr. 6 BRAO)

 9. Beschlussfassung über die Erhebung, Höhe und Fälligkeit einer Sonderumlage 

  für die Entwicklung, Einrichtung und den Betrieb des Elektronischen Anwalts- 

  postfachs gem. § 31a BRAO durch die BRAK (§ 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO) für 2021

 10.  Beschlussfassung über den Haushalt 2021 und Festsetzung 

  der Kammerbeiträge 2021 nach Höhe und Fälligkeit (§ 89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO)

 11. Beschlussfassung über die Änderung der Gebührenordnung (89 Abs. 2 Nr. 2 BRAO)

 12. Beschlussfassung über die Änderung der Entschädigungsregelung

  für die Referendararbeitsgemeinschaftsleiter und Leiter der Examensklausuren 

  13. Verschiedenes

Erläuterungen

zu TOP 4 Auf den Kassenbericht des Schatzmeisters wird hingewiesen. (→ Seite 10)

Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, für die Kosten zur Entwicklung, Ein-

richtung und den Betrieb des elektronischen Anwaltspostfachs (beA) eine Sonderumlage in 

Höhe von 60,00 EUR zu beschließen, welche am 01.02.2021 fällig ist und von allen Mitglie-

dern zu zahlen ist, die am 01.01.2021 als Rechtsanwältin / Rechtsanwalt bei der Rechts- ⏵

zu TOP 9 

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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anwaltskammer Braunschweig zugelassen waren. Die Bundesrechtsanwaltskammer wird 

voraussichtlich im Jahre 2021 von den regionalen Kammern 60,00 EUR anfordern oder 

ggf. etwas niedrigere Beträge. Sind die aus der Umlage 2021 erhobenen Beiträge höher, als 

der an die Bundesrechtsanwaltskammer pro Mitglied abzuführende Betrag, wird der Diffe-

renzbetrag gesondert verwahrt und im folgenden Jahr verwendet. Sind die aus der Umlage 

erhobenen Beiträge niedriger als der an die Bundesrechtsanwaltskammer pro Mitglied ab-

zuführende Betrag, wird der Differenzberg aus dem Kammervermögen entnommen. 

zu TOP 10 Auf den Haushaltsvoranschlag 2021 wird hingewiesen. (→ Seite 12)

Der Vorstand schlägt der Kammerversammlung vor, den Kammerbeitrag für 2021  

auf 330,00 Euro festzusetzen. Er ist fällig am 01.04.2021.

zu TOP 11 Auf den Entwurf der zu ändernden Gebührenordnung wird hingewiesen. (→ Seite 14)

Zu TOP 12 Auf den Entwurf der zu ändernden Entschädigungsregelung wird hingewiesen. 

 (→ Seite 9) 

 Ihr 

Michael Schlüter

Präsident der Rechtsanwaltskammer

Aufruf zur Aktualisierung der Tätigkeitsschwerpunkte  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir würden gerne die bei uns im System hinterlegten Schwerpunkte aktualisieren und bitten um Ihre 

Mithilfe. Bitte prüfen Sie mit Hilfe der Anwaltssuche auf unserer Homepage welche Schwerpunkte bei 

Ihnen hinterlegt sind: www.rak-braunschweig.de → Bürger/Mandanten → Anwaltssuche

1.     Geben Sie in die Suchmaske Ihren Namen ein und ggf. den Ort  

und klicken Sie auf Anwalt suchen. Danach erscheinen Ihre Kontaktdaten. 

2.    Klicken Sie nun rechts auf Details.

3.    Auf der rechten Seite sehen Sie nun ggf. Ihre Fachanwaltsbezeichnungen  

sowie die hinterlegten Schwerpunkte (Deutsches Recht).

Ihre Änderungs- oder Ergänzungswünsche können Sie uns gerne per Mail oder Fax mitteilen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Rechtsanwältin Petra Boeke

Geschäftsführerin

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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Pflichtverteidigerlisten

Strafverteidigernotruf – neue Rufnummer

Am 13.12.2019 ist das Gesetz zur Neuordnung des Rechts 

der notwendigen Verteidigung in Kraft getreten. Gemäß 

§ 141 Abs. 1 StPO erfolgt die Bestellung eines Pflichtver-

teidigers dann, wenn der Beschuldigte seinen Anspruch 

auf Zugang zu einem Pflichtverteidiger nach entspre-

chender Belehrung ausdrücklich geltend macht. Gemäß 

§ 141 Abs. 2 StPO wird unabhängig vom Vorliegen eines 

Antrages des Beschuldigten ein Pflichtverteidiger bestellt. 

Künftig werden über das bundesweite Anwaltsregister 

(www.Rechtsanwaltsregister.org) alle bestellbaren Pflicht- 

verteidiger abrufbar sein (§ 142 Abs. 6 StPO; § 31 Abs. 3 

Nr. 10 BRAO).

Die Rechtsanwaltskammer Braunschweig führt bereits 

jetzt Listen von Kolleginnen und Kollegen, die bereit sind, 

Pflichtverteidigungen zu übernehmen für die Bezirke des 

Landgerichts Braunschweig und des Landgerichts Göttin-

gen gesondert. 

Wenn Sie bereit sind Pflichtverteidigungen zu übernehmen 

und auf eine der Listen eingetragen werden möchten, dann 

teilen Sie dies bitte der Mitarbeiterin der Geschäftsstelle 

Frau Friedrichs per Mail  nfriedrichs@rak-braunschweig.de 

mit. Die Angaben werden dann auch in der Personenver-

waltung hinterlegt und können über das bundesweite Ge-

samtverzeichnis abgefragt und von den Gerichten einge-

sehen werden.     

Der für den Bezirk des Landgerichts Braunschweig geführ-

te Strafverteidiger-Notruf, der bisher federführend vom 

Braunschweiger Anwaltsverein organisiert wurde, erhält 

zum 01.04.2020 eine neue Telefonnummer und wird von 

der Rechtsanwaltskammer federführend übernommen.

Die Telefonnummer wird turnusgemäß wochenweise per 

Rufumleitung auf die angegebene Handy-Nummern der 

dort gelisteten Strafverteidiger umgeleitet, die dann eine 

Woche rund um die Uhr im Bedarfsfall angerufen werden 

können. 

Sollten Sie Interesse haben, daran teilzunehmen, teilen Sie 

das bitte der Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer 

unter info@rak-braunschweig.de mit.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführerin 

unter pboeke@rak-braunschweig.de oder telefonisch un-

ter 0531 / 12 33 5-33.     

Die neue Telefonnummer lautet

0531 / 12 33 55 5

Die Pflichtverteidigerliste finden Sie  

auf unserer Webseite unter der Rubrik  

Bürger / Mandanten → Pflichtverteidigersuche.

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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Zu der gemäß AV des MJ vom 16.03.1994 – Nds. Rpfl. 1994, S. 93 – an die Rechts- 

anwältinnen und Rechtsanwälte für die Leistung von Arbeitsgemeinschaften im  

juristischen Vorbereitungsdienst in der Anwaltsstation sowie Examensklausuren  

zu zahlende Vergütung gewährt die Rechtsanwaltskammer ohne Anerkennung  

einer Rechtspflicht einen Zuschuss, und zwar in Abänderung des Beschlusses  

der Kammerversammlung vom 05.04.2017

a)  für jede Unterrichtsstunde / Besprechungsstunde (45 Minuten) in Höhe 35,00 €.

b)  für die Korrektur und Bewertung einer jeden Klausur in Höhe von 20,00 €

c)   für die Ausgabe, das Einsammeln und die Besprechung einer Klausuraufgabe 

eine Pauschale in Höhe von 90,00 € (entsprechend 2 ½ Unterrichtsstunden)

d)   für die Teilnahme an vom Ministerium veranstalteten Fortbildungsveranstaltungen  
oder Erfahrungsaustauschen eine Entschädigung in Höhe des 1,5fachen Betrages 

 gem. Nr. 7005 Nr. 3 VV RVG in der jeweils gültigen Fassung.
     

Diese Zuschüsse werden nur auf Antrag gezahlt. Als Nachweis der beantragten  

Entschädigung gilt die anwaltliche Versicherung.

Diese Entschädigungsregelung  tritt zum 01. 08. 2020 in Kraft.

Vorstehende Ausfertigung wird hiermit genehmigt.

Michael Schlüter

Präsident der Rechtsanwaltskammer      

 Entschädigungsregelung   |   Entwurf  

für die Referendararbeitsgemeinschaftsleiter und Leiter der Examensklausuren  

im Kammerbezirk der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020 

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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Mitteilungen

I.    Einnahmen
 1  Bestand lfd. Konten  433.607,92   €

 2  Kammerbeiträge  558.316,05   €

 3 Zulassungs- und Vertretungsgebühren

  a)    Zulassungen § 4 BRAO  6.300,00   €

  b)    anderw. Zulassung -extern-  3.100,00   €

  c)    Vertreterbestellung  240,00   €

  d)    Verlängerung d. Vertreterbestellung  10,00   €

  e)    Anwaltsausweis  5.860,00   €

  f)    Gebühren Zulassung RA-GmbH  1.500,00   €

  g)    Gebühr Kanzleipflichtbefreiung  –   €

  h)    Zulassung Syndikusrechtsanwälte  25.400,00   €

 4 Fachanwaltsgebühren  8.050,00   €

 5 Prüfungswesen  18.000,00   €

 6 Zwangsgelder  4.500,00   €

 7 Seminare  39.791,40   €

 8 Anwaltsgericht  480,00   €

 9 Zinsen  0,83   €

 10 Sonstige Erträge  357,00   €

 11 beA-Umlage  77.699,00   €

 12 Mieteinnahmen  8.370,00   €

 13 Einnahmen Mietnebenkosten  3.200,00   €

 14 Ausbildung Referendare (Zuschuss OLG)  1.584,00   €

  Einnahmen Gesamt 1.196.366,20 €

II.    Ausgaben
 1 Erbbauzins  14.000,00   €

 2 Nebenkosten  11.315,92   €

 3 Abfallbeseitigung  3.696,24   €

 4 lnstandh. Immobilie Lessingplatz 1  4.848,63   €

 5 Reinigung  7.259,71   €

 6 Ausgaben Gerichtsverfahren  9.419,08   €

 7 Abwickler  32.877,11   €

 8 Versicherungen  5.284,41   €

 9  Beiträge Berufsgenossenschaft  530,15   €

 10 Beitrag Verband europ. Rechtsanwaltskammern  1.012,00   €

 11 Beiträge BRAK  75.064,00   €

 12 Beitrag Deutscher Juristentag  500,00   €

 13 Beitrag Verband der Freien Berufe  1.279,50   €

 14 beA-Umlage an BRAK  88.779,00   €

 15 Geschenke, Bewirtungskosten,  

  Repräsentationskosten  13.917,22   €

Kassenbericht 2019
Rechtsanwaltskammer Braunschweig

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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 16 Reparatur und Instandhaltung  23.139,94   €

 17 Sonstige betriebliche Aufwendungen  639,92   €

 18 Kammerrundschreiben  12.546,33   €

 19 Vorstand  41.704,09   €

 20 ZV-Kosten  226,13   €

 21 Porto  11.992,01   €

 22 Prüfungswesen / Ausbildung  27.636,81   €

 23 Sonstige Reisekosten  3.672,28   €

 24 Telefon  3.303,08   €

 25 Büroeinrichtung  8.968,93   €

 26 Bürobedarf  4.500,87   €

 27 Zeitschriften, Bücher  5.822,96   €

 28 Satzungsversammlung  565,00   €

 29 Kosten des Geldverkehrs  1.564,15   €

 30 EDV / Homepage  42.923,39   €

 31 Fachanwaltschaften  5.815,41   €

 32 Referendararbeitsgemeinschaften 45.480,15   €

 33 Ausbildung Referendare 823,00   €

 34 Hülfskasse 11.914,00   €

 35 Anwaltsausweis Ausgaben 1.777,26   €

 36 Kammerversammlung 823,43   €

 37 Gehälter 228.094,12   €

 38 Personalkosten 8.125,45   €

 39 Datenschutzbeauftragter 535,50   €

 40 Sterbegelder 2.500,00   €

 41 Wartungskosten für Hard- und Software 1.032,30   €

 42 Anwaltsgericht Entschädigungen 2.000,00   €

 43 Miete Kopierer 2.856,00   €

 44 Seminarausgaben 29.003,82   €

 45 Fortbildungskosten 1.716,48   €

 46 Zinsen Darlehen Notarkammer / RVN 7.549,45   €

 47 Tilgung Darlehen Notarkammer 7.200,00   €

 48 Tilgung Darlehen RVN 42.500,00   €

  Ausgaben Gesamt 858.735,23   €

Bestandsnachweis  Einnahmen 2019 1.196.366,20   €

  Ausgaben 2019 858.735,23   €

  Bestand per 31.12.2019 337.630,97 €

ausgewiesen durch  Kasse 2.344,59   €

  Postbank Sparcard 83.090,22   €

  NORD LB 455 915 191.822,39   €

  Nord LB Kapital Plus Business 10.482,43   €

  Nord LB beA-Umlage (Sonderkonto) 845,62   €

  VW-Bank 6500059271  49.045,72   €

   337.630,97 €

Die Kasse und alle dazugehörigen Belege und Journale wurden  

am 12.02.2020 geprüft. Beanstandungen sind nicht zu erheben.

C. Hausherr, Rechtsanwalt / J. Beyer, Rechtsanwalt      

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020 
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I.    Einnahmen
 1  Bestand lfd. Konten  337.630,97   €

 2  Kammerbeiträge  561.000,00   €

 3 Zulassungs- und Vertretungsgebühren

  a)    Zulassungen § 4 BRAO  6.200,00   €

  b)    anderw. Zulassung -extern-  1.800,00   €

  c)    Vertreterbestellung  20 0,00   €

  d)    Anwaltsausweis  5.000,00   €

  e)    Zulassung RA-GmbH  500,00   €

  f)    Gebühr Kanzleipflichtbefreiung  100,00   €

  g)    Zulassung Syndikusrechtsanwälte  15.000,00   €

  h)    Zulassungsrücknahme / Widerruf 300,00   €

 4 Fachanwaltsgebühren  7.000,00   €

 5 Prüfungswesen  15.000,00   €

 6 Zwangsgelder  1.500,00   €

 7 Seminare  30.000,00  €

 8 Anwaltsgericht  350,00   €

 9 Zinsen  1,00   €

 10 Sonstige Erträge / Mahngebühren  400,00   €

 11 beA-Umlage  102.000,00   €

 12 Mieteinnahmen  13.320,00   €

 13 Einnahmen Mietnebenkosten  4.800,00   €

 14 Ausbildung Referendare (Zuschuss OLG)  1.071,00   €

  Einnahmen Gesamt  1.103.172,97 €

II.    Ausgaben
 1 Erbbauzins  14.000,00   €

 2 Nebenkosten  12.000,00   €

 3 Abfallbeseitigung  4.000,000  €

 4 lnstandh. Immobilie Lessingplatz 1  5.000,00   €

 5 Reinigung  7.259,71   €

 6 Ausgaben Gerichtsverfahren  9.000,00   €

 7 Abwickler  12.000,00   €

 8 Versicherungen  5.250,00   €

 9  Beiträge Berufsgenossenschaft  600,00   €

 10 Beitrag Verband europ. Rechtsanwaltskammern  1.012,00   €

 11 Beiträge BRAK  76.000,00   €

 12 Beitrag Deutscher Juristentag  500,00   €

 13 Beitrag Verband der Freien Berufe  1.280,00  €

 14 beA-Umlage an BRAK  102.000,00   €

 15 Geschenke, Bewirtungskosten,  

  Repräsentationskosten  9.000,00   €

Haushaltsvoranschlag 2021
Rechtsanwaltskammer Braunschweig
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 16 Reparatur und Instandhaltung (Inventar) 1.000,00   €

 17 Kammerrundschreiben  11.000,00  €

 18 Vorstand  42.000,00   €

 19 ZV-Kosten  400,00   €

 20 Porto  8.700,00   €

 21 Prüfungswesen / Ausbildung  28.000,00   €

 22 Sonstige Reisekosten  3.700,00  €

 23 Telefon  4.000,00   €

 24 Büroeinrichtung  6.000,00   €

 25 Bürobedarf  4.500,00   €

 26 Zeitschriften, Bücher  5.000,00   €

 27 Satzungsversammlung  570,00   €

 28 Kosten des Geldverkehrs  1.500,00   €

 29 EDV / Homepage  5.000,00   €

 30 Fachanwaltschaften (Entschädigungen) 6.000,00   €

 31 Referendararbeitsgemeinschaften 46.000,00   €

 32 Ausbildung Referendare (Blockuntericht) 1.000,00   €

 33 Hülfskasse 11.900,00   €

 34 Anwaltsausweis Ausgaben 2.000,00   €

 35 Kammerversammlung 900,00   €

 36 Gehälter 240.000,00   €

 37 Personalkosten 8.100,00   €

 38 Datenschutzbeauftragter / Datenschutz 1.300,00   €

 39 Sterbegelder 2.500,00   €

 40 Wartungskosten für Hard- und Software 2.000,00   €

 41 Anwaltsgericht Entschädigungen 3.000,00   €

 42 Miete Kopierer 2.856,00   €

 43 Seminarausgaben 30.000,00   €

 44 Fortbildungskosten 2.000,00   €

 45 Zinsen Darlehen Notarkammer  400,00   €

 46 Tilgung Darlehen Notarkammer 7.200,00   €

 47 Betriebsausflug 1.000,00   €

 48 Rückstellungen 339.004,97   €

 49 Rückstellung (Dachreparatur) 20.000,00   €

 
  Ausgaben Gesamt 1.103.172,97   €

Der Aufwand des Haushaltsvoranschlages beruht im We-

sentlichen auf den Zahlen des Kassenberichts 2019. Im 

Haushaltsvoranschlag wieder aufgenommen wurde die 

Sonderumlage für das elektronische Anwaltspostfach, die 

an die Bundesrechtsanwaltskammer weiterzuleiten ist. 

Dazu muss ein gesonderter Beschluss der Kammerver-

sammlung gefasst werden. Wir haben als Grundlage für die 

Erhebung eine Umlage von 60,00 € pro Mitglied berechnet.

Die Unterhaltskosten für das Gebäude haben sich weiter 

stabilisiert. Allerdings sind unvorhergesehene Kosten we-

gen eines Wasserschadens entstanden. Es ist weiterhin in 

den nächsten 5–10 Jahren zu erwarten, dass das Dach des 

Kammergebäudes neu gedeckt werden muss. Wir wollen 

deshalb auch für 2021 dafür 20.000 € Rückstellungen im 

Haushalt bilden. 

Das von der RVN aufgenommene Darlehen zur Sanierung 

des Kammergebäudes ist 2019 vollständig getilgt worden. 

Der Kammervorstand beantragt:
 

1.   die für das Rechnungsjahr 2021 aus dem  

Haushaltsvoranschlag ersichtlichen Mittel  

zu bewilligen,

2.   den Kammerbeitrag für das Jahr 2021,  

fällig am 01.04.2021, auf 330,00 €  

je Kammermitglied festzusetzen,

3.   für das Jahr 2021 eine Sonderumlage für  

die Entwicklung, Einrichtung und den Betrieb  

des elektronischen Anwaltspostfachs in Höhe  

von 60,00 € zu beschließen. Die Sonderumlage  

ist für jedes Mitglied zu zahlen. Sie ist am 

01.02.2021 fällig und von jedem Mitglied zu  

zahlen, das am 01.01.2021 Mitglied der Rechts- 

anwaltskammer Braunschweig ist.

                                                       Dr. Beer, Schatzmeister    

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020 
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Mitteilungen

                                                                      § 1 

Die Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig erhebt  

für folgende Amtshandlungen gem. § 192 BRAO die nachfolgenden Verwaltungsgebühren.  

Die Amtshandlung kann von der vorherigen Zahlung der Gebühr abhängig gemacht werden.

 1. Zulassung zur Rechtsanwaltschaft (§§ 6, 12 BRAO) 200,00   €

 2.   Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt  

(§ 46a BRAO) 500,00   €

  400,00   €
 3.   Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt

 bei gleichzeitiger Beantragung der Zulassung als Rechtsanwalt

 nach §§ 6, 12 BRAO 600,00   €

  500,00   €
 4.  Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt

 (§ 46a BRAO) bei bereits bestehender Zulassung

 als Rechtsanwalt (§§ 6, 12 BRAO) 400,00   €

  300,00   €
 5.  Zulassung zur Rechtsanwaltschaft als Rechtsanwalt (§§ 6,12 BRAO)

 bei bereits bestehender Zulassung als Syndikusrechtsanwalt 

 (§ 46a BRAO)  100,00   €

 6.  Erstreckung der Zulassung zur Rechtsanwaltschaft auf  

 ein weiteres Anstellungsverhältnis oder Änderung der Zulassung  

 zur Rechtsanwaltschaft als Syndikusrechtsanwalt bei Aufnahme  

 einer  neuen oder geänderten Tätigkeit (§ 46b Abs. 2 und 3 BRAO) 400,00   €

  300,00   €
 7.  Zulassung  oder Aufnahme  einer Rechtsanwaltskapitalgesellschaft 

 (§ 59 c ff BRAO bzw. analog) 750,00   €

 8.  Anderweitige Zulassung    Aufnahme als Rechtsanwalt oder  
 Syndikusrechtsanwalt bei Kanzleisitzverlegung aus einem  

 anderen Kammerbezirk (§ 27 Abs. 3 BRAO) oder Aufnahme  

 eines Rechtsbeistandes  100,00   €

 9.  Entscheidungen in Angelegenheiten der Anwälte aus anderen Staaten

 (§§ 206, 207 BRAO; § 3 EuRAG) 200,00   €

10.  Zulassungsrücknahme bzw. Widerruf  

 (§ 14 mit Ausnahme von § 14 Abs. 2 Ziff. 4, § 59h BRAO) 100,00   €

 
 Gebührenordnung   |   Entwurf 

für die Zulassungs- und Vertretungsangelegenheiten 
nach § 192 Abs. 1 S. 1 BRAO 
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11.  Amtliche Vertreterbestellung  

 Bestellung eines Vertreters
 bzw. Gestattung, den Beruf trotz Tätigkeit im öffentlichen Dienst 

 selbst auszuüben 

 (§ 53 Abs. 2 S. 3, § 47  Abs. 1 S. 2, § 161 Abs. 1 S. 1  BRAO)  30,00   €

12.  Verlängerung der amtlichen Vertreterbestellung,  

 Weiterbestellung derselben Person  10,00   €

13.  Anhörung in Rechtsanwalts-GmbH-Angelegenheiten 200,00   €

13. Antrag auf Einrichtung eines besonderen elektronischen 
 Anwaltspostfaches gem. § 27a Abs. 1 EuRAG 20,00   €
  

14.  Ausstellung eines   bundeseinheitlichen / europäischen     

 Anwaltsausweises   mit oder ohne neuem Foto (Folgeproduktion) 30,00   €

15.  Befreiung von der Kanzleipflicht (§§ 29 Abs. 1, 29a Abs. 2 BRAO) 30,00   €

16.  Beantragung einer VDB-Zugangskarte

 Registrierung DATEV SmartCard für Berufsträger  30,00   € 

 (alternativ der DATEV mIDenty Stick für Berufsträger) kostenfrei

                                                                      § 2 

(1)  Die Gebührenschuld entsteht, soweit ein Antrag notwendig ist, mit dessen Eingang  

  bei der Rechtsanwaltskammer, im Übrigen mit der Beendigung der gebührenpflichtigen 

 Amtshandlung (§ 11 Abs. 1 VerwKostG analog).

(2)  Bei Rücknahme des Antrags wird nur die Hälfte der in § 1 für die Amtshandlung  

 bestimmen Gebühr erhoben. Überzahlungen werden innerhalb von 4 Wochen  

 nach der Rücknahme erstattet.

                                                                     § 3 

Diese Gebührenordnung tritt zum 01.04.2016   01.07.2020   in Kraft. Sämtliche früheren 

Gebührenordnungen treten gleichzeitig außer Kraft.

Die vorstehende Gebührenordnung der Rechtsanwaltskammer für den Oberlandes- 

gerichtsbezirk Braunschweig wird hiermit ausgefertigt und in den Mitteilungen der  

Rechtsanwaltskammer für den Oberlandesgerichtsbezirk Braunschweig bekanntgemacht.

Michael Schlüter

Präsident der Rechtsanwaltskammer     
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Mit dem Gesetz zur Modernisierung und Stärkung der 

beruflichen Bildung wurde die Mindestausbildungsver-

gütung gesetzlich geregelt. Die Höhe ist geregelt bis zum 

Jahr 2023. Danach passt sich ihre Höhe ab 2024 jährlich 

an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungs-

vergütungen an und wird jeweils im November des ent-

sprechenden Vorjahres durch das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung bekannt gegeben.

Wichtige Änderungen im Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Wenn die Berufsausbildung im Zeitraum 

vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 

begonnen wird:

im 1. Ausbildungsjahr  585,00  €

im 2. Ausbildungsjahr 690,00  €

im 3. Ausbildungsjahr  790,00  €

Wenn die Berufsausbildung im Zeitraum 

vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 

begonnen wird:

im 1. Ausbildungsjahr  620,00  €

im 2. Ausbildungsjahr 732,00  €

im 3. Ausbildungsjahr  837,00  €

Freistellung der Auszubildenden

Ausbildende dürfen Auszubildende, egal ob erwachsene 

Auszubildende oder jugendliche Auszubildende, vor ei-

nem vor 9 Uhr beginnenden Berufsschulunterricht nicht 

beschäftigen. Sie haben die Auszubildenden in folgenden 

Fällen freizustellen:

1. für die Teilnahme am Berufsschulunterricht

2.  an einem Berufsschultag mit mehr als 5 Unterrichts-

stunden von mindestens je 45 Minuten,  

einmal in der Woche,

3. für die Teilnahme an Prüfungen und

4.  an einem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschluss-

prüfung unmittelbar vorrangeht; vgl. § 15 BBiG

Stärkung der Teilzeitberufsausbildung

Mit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes wurde 

der Bereich der Teilzeitausbildung neu geregelt. Nunmehr 

haben alle Auszubildenden die Option, ihre Ausbildung in 

Teilzeit zu absolvieren. § 7a BBiG normiert, dass die Be-

rufsausbildung in Teilzeit durchgeführt werden kann, wenn 

Auszubildende/r und Ausbilder/in dieses vereinbaren. 

Teilzeit bedeutet, entweder Verkürzung der täglichen 

oder Verkürzung der wöchentlichen Ausbildungszeit. 

Im Berufsbildungsvertrag ist zu vereinbaren, ob die Teil-

zeitausbildung für die gesamte Ausbildungszeit oder für 

einen bestimmten Zeitraum der Berufsausbildung gilt. 

Die Dauer der Teilzeitberufsausbildung verlängert sich 

entsprechend, höchstens jedoch auf 4,5 Jahre. Der Antrag 

auf Teilzeitausbildung kann nach § 8 BBiG auch mit einem 

Antrag auf Verkürzung der Ausbildungsdauer verbunden 

werden.    

Wenn die Berufsausbildung im Zeitraum 

vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 

begonnen wird:

im 1. Ausbildungsjahr  515,00  €

im 2. Ausbildungsjahr 608,00  €

im 3. Ausbildungsjahr  695,00  €

Wenn die Berufsausbildung im Zeitraum 

vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 

begonnen wird:

im 1. Ausbildungsjahr  550,00  €

im 2. Ausbildungsjahr 649,00  €

im 3. Ausbildungsjahr  743,00  €

Gemäß § 17 BBiG beträgt die Mindestausbildungsvergütung

Mindestvergütung für Auszubildende
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Prüfungstermine 2020

Sommerprüfung 2020

Die schriftlichen Prüfungen für die Abschlussprüfung Sommer 2020 finden statt 

am Donnerstag, 14.05.2020 und 
am Mittwoch, 20.05.2020

Die mündlichen Fachgespräche finden an folgenden Terminen statt:

Braunschweig  01.07. und 02.07.2020
Göttingen  07.07.2020
Wolfsburg  25.06.2020
Northeim   23.06.2020

Hinweis: Wird die / der Auszubildende im laufenden Kalenderjahr über 6 Monate 

hinaus beschäftigt, so steht ihr / ihm der gesamte Jahresurlaub zu. Dies betrifft in 

diesem Jahr die Auszubildenden der Schulstandorte Braunschweig und Göttingen. 

Winterprüfung 2020

Die schriftlichen Prüfungen für die Abschlussprüfung Winter 2020 finden statt

am Donnerstag, 19.11.2020 und 
am Dienstag, 24.11.2020 

Zwischenprüfung 2020

Die Zwischenprüfung 2020 findet für alle Schulstandorte statt

am Donnerstag, 19.11.2020       

Ausbildungsmessen 2020

vocatium Region Braunschweig-Wolfsburg 2020
Fachmesse für Ausbildung+Studium

01.07. / 02.07.2020 – Stadthalle Braunschweig

08.30 –14.45 Uhr, Eintritt frei

5. jobmesse braunschweig
05.09. / 06.09.2020 – Volkswagen Halle Braunschweig

Samstag 10.00 –16.00 Uhr

Sonntag 11.00 –17.00 Uhr

BITO Berufsinformationstag BBS I und II  
Osterode am Harz
Samstag, 19.09.2020 – BBS 1 + II Osterode am Harz

10:00 –15:00 Uhr

parentum Braunschweig 2020
Berufswahlmesse für Eltern+Jugendliche

Mittwoch, 30.09.2020 – Volkswagen Halle Braunschweig

14.00 –19.00 Uhr, Eintritt frei     

Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020 
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Die flächendeckende aktive Nutzungspflicht für den elektronischen Rechtsverkehr (ERV)  
gilt erst ab dem 1.1.2022, das ist inzwischen weithin bekannt. Doch das gilt nicht ausnahmslos! 
Es ist also keineswegs damit getan, dass Anwältinnen und Anwälte – um ihrer passiven Nutzungs-
pflicht gem. § 31a VI BRAO zu genügen – regelmäßig in ihr beA-Postfach sehen. Denn an einigen 
wichtigen Stellen gibt es bereits aktive Nutzungsverpflichtungen, und sie werden mehr.

Elektronische Empfangsbekenntnisse

Ein praktisch wichtiger, aber oft übersehener Fall, in dem 

Anwältinnen und Anwälte (bereits seit dem 1.1.2018!) 

verpflichtet sind, etwas per beA ans Gericht zu senden, 

ist das elektronische Empfangsbekenntnis. Nach § 174 III 

ZPO können hte ein Empfangsbekenntnis elektronisch 

anfordern. Es ist dann gem. § 174 IV ZPO elektronisch 

abzugeben, und zwar in strukturierter, maschinenlesbarer 

Form.

Geschieht das nicht, entstehen Risiken: Die Zustellung ist 

nicht nachweisbar, Rechtsmittelfristen sind nicht zuverläs-

sig zu berechnen. Grund genug also, sich damit vertraut zu 

machen! Anleitungen dafür finden sich im beA-Newsletter.

Elektronisches Mahnverfahren

Das elektronische Mahnverfahren ist in Sachen ERV den 

übrigen Verfahrensarten und Gerichtsbarkeiten voraus. 

Bereits seit 2008 müssen Anwältinnen und Anwälte gem. 

§ 690 III 2 ZPO den Antrag auf Erlass eines Mahnbe-

scheids in nur maschinenlesbarer Form übermitteln. Dies 

geschah mittels eines speziell erzeugten Datensatzes, der 

– qualifiziert elektronisch signiert – per EGVP oder beA 

an das Gericht zu senden war, oder durch das sog. Bar-

code-Verfahren über das Portal online-mahnantrag.de 

(näher Nitschke, BRAK-Magazin 4/2019, 10).

Zum 1.1.2018 hat der Gesetzgeber die anwaltliche Nut-

zungspflicht im automatisierten Mahnverfahren aus-

geweitet. Nach § 702 II ZPO dürfen Anwältinnen und 

Anwälte Anträge und Erklärungen, für die es maschinell 

bearbeitbare Formulare i.S.v. § 703c I 2 Nr. 1 ZPO gibt, nur 

noch in dieser Form übermitteln. Im Klartext gilt dies – ne-

ben dem Mahnantrag – für Anträge auf Neuzustellung des 

Mahnbescheids oder auf Erlass bzw. Neuzustellung des 

Vollstreckungsbescheids.

Seit dem 1.1.2018 müssen Mahnanträge – wie sonstige 

Schriftsätze – gem. § 130a III ZPO nicht mehr mit einer 

qualifizierten elektronischen Signatur des verantwor-

tenden Anwalts versehen sein, wenn dieser den Antrag 

(bzw. Schriftsatz) einfach signiert und aus seinem eigenen 

beA-Postfach („sicherer Übermittlungsweg“ i.S.v. § 130a IV 

ZPO) versendet.

Erweiterte Pflichten im Mahnverfahren 
ab dem 1.1.2020

Ab dem 1.1.2020 müssen Anwältinnen und Anwälte gem. 

§ 702 II 2 ZPO auch den Widerspruch gegen einen Mahn-

bescheid in nur maschinell lesbarer Form an das Gericht 

übermitteln. Insofern gilt, was auch für die übrigen Anträ-

ge gilt: qualifiziert signieren oder selbst aus dem eigenen 

beA an das Gericht übermitteln (vgl. § 130a III ZPO).

Obacht: Ab dem 1.1.2020 dürfen Anwältinnen und Anwäl-

te die entsprechenden Papiervordrucke nicht mehr nutzen 

– sonst ist der Widerspruch formunwirksam und hindert 

nicht den Erlass eines Vollstreckungsbescheids. Dem 

Antragsgegner selbst muss das Gericht aber das Wider-

spruchs-Formular weiterhin zusammen mit dem Mahnbe-

scheid zustellen, denn für ihn gilt die Nutzungspflicht nicht 

(näher Nitschke, BRAK-Magazin 4/2019, 10). Hierauf soll-

te die Kanzleiorganisation unbedingt eingestellt werden.  ⏵

 

Nutzungspflichten im elektronischen Rechtsverkehr

Alles noch freiwillig – oder etwa nicht?!
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Die aktive Nutzungspflicht kommt früher!

Das Gesetz zur Förderung des ERV sieht in Art. 24 II 

vor, dass die Länder die aktive Nutzungspflicht vom 

1.1.2022 um ein oder zwei Jahre vorziehen können. 

Schleswig-Holstein macht von diesem Opt-In für sei-

ne Arbeitsgerichtsbarkeit Gebrauch: Ab dem 1.1.2020 
dürfen professionelle Einreicher – also insbesondere 

Anwältinnen und Anwälte – vorbereitende Schriftsät-

ze samt Anlagen sowie schriftlich einzureichende An-

träge und Erklärungen ausschließlich elektronisch ein-

reichen. Wer Verfahren vor schleswig-holsteinischen 

Arbeitsgerichten führt, muss dies berücksichtigen!

§ 46g ArbGG, der die Nutzungspflicht regelt und damit 

für Schleswig-Holstein bereits zum 1.1.2020 in Kraft tritt, 

sieht übrigens auch eine Ersatzeinreichung vor, falls die 

elektronische Übermittlung technisch vorübergehend 

nicht möglich ist.    
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Die BRAK richtet gem. § 31a BRAO für jedes im Gesamtverzeichnis eingetragene Mitglied  
einer Rechtsanwaltskammer ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) ein.  
Um gleich mit einem ersten Irrtum aufzuräumen:  
beA ist ein persönliches Postfach der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts  
und kein Postfach der Kanzlei, in der der Postfachinhaber tätig ist.  
Welche Sorgfaltspflichten sich daraus ergeben, erläutert der folgende Beitrag. 

 
Regelungen der RAVPV
 

Die Inhaber eines für sie erzeugten Zertifikats dürfen die-

ses keiner weiteren Person überlassen und haben die dem 

Zertifikat zugehörige Zertifikats-PIN geheim zu halten, § 

26 RAVPV. Die beA-Karte, mit der sich der Postfachinha-

ber dem beA-System gegenüber identifiziert, muss also bei 

ihm verbleiben. Die zugehörige PIN ist geheim zu halten. 

Es verbietet sich damit, Karte und PIN Mitarbeitern auszu-

händigen oder sie Kollegen zu überlassen, die zu zentralen 

beA-Beauftragten der Kanzlei bestimmt wurden.

Warum ist das so wichtig?

§ 130a IV ZPO und die entsprechenden Vorschrif-

ten in den übrigen Verfahrensordnungen regeln den 

sog. sicheren Übermittlungsweg, der die qualifizierte 

elektronische Signatur ersetzt. In der Praxis bedeutet 

dies, dass der Postfachinhaber sich mit beA-Karte und 

PIN selbst am beA anmelden und die Nachricht selbst 

versenden muss. Wer also Karte und PIN weitergibt, 

gibt seine eigenhändige Unterschrift aus der Hand.  ⏵  

Berlin, 09.12.2019    |   Rechtsanwältin Julia von Seltmann,  Berlin

Die Bedeutung von beA-Karte und PIN 

Und warum man diese auf gar keinen Fall weitergeben sollte
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Das ArbG Lübeck (BRAK-Mitt. 2019, 266 m. Anm. Miedt-

ank) hatte in einem solchen Fall gar die Einreichung eines 

Schriftsatzes als unwirksam erachtet. Und § 20 III RAVPV 

regelt eindeutig, dass der Postfachinhaber das Recht, 

nicht-qualifiziert elektronisch signierte Dokumente auf 

einem sicheren Übermittlungsweg zu versenden, nicht auf 

andere Personen übertragen kann.

Rechtevergabe in fremdem Namen

Der mit der beA-Karte ausgestattete Dritte kann aber da-

mit noch mehr anfangen als „nur“ zu unterschreiben. Wer 

über die persönlichen Zugangsmittel des eigentlichen 

Postfachinhabers verfügt, kann ungehindert lesenden und 

schreibenden Zugriff auf das Postfach vergeben und sogar 

weiteren Personen das umfassende Recht einräumen, ih-

rerseits Rechte zu vergeben – und das alles ohne Wissen 

des Postfachinhabers.

Und noch schlimmer: Verfügt der Postfachinhaber selbst 

bereits über Zugangsrechte an dem Postfach eines ande-

ren, beispielsweise als Vertreter oder Zustellungsbevoll-

mächtigter, kann ein Dritter im Fall der Weitergabe von 

Karte und PIN auch dieses Postfach verwalten! Damit sind 

Verstöße gegen die anwaltliche Verschwiegenheitsver-

pflichtung und Datenschutzverletzungen vorgezeichnet.

Alternativen zur Weitergabe von Karte und PIN

Die Weitergabe der Zugangsmittel erfolgt in der Praxis 

aus unterschiedlichen Gründen. Entweder möchte der 

Postfachinhaber mit Postein- und -ausgang nichts zu tun 

haben. Dafür sieht das beA-System mit der Rechtevergabe 

Möglichkeiten vor.

Oder die Kanzlei möchte sicherstellen, dass der neu ein-

getretene Rechtsanwalt keine Kanzleipost erhält. Dies 

kann organisatorisch dadurch geregelt werden, dass den 

Kommunikationspartnern ein bestimmtes beA als Korres- 
pondenzadresse angegeben wird und zugleich die techni- 
sche Absicherung dadurch erfolgt, dass der Eingetretene 

selbst (!) Vorgesetzten, Kollegen oder Mitarbeitern Rech-

te an seinem Postfach einräumt, ohne gleich Karte und PIN 

weiterzugeben.

Und schließlich besteht die Angst, dass der aus einer Be-

rufsausübungsgemeinschaft ausgeschiedene Rechtsan-

walt weiter Mandatspost erhält. Das lässt sich technisch 

nicht ausschließen, sondern erfordert klare Regelungen 

im Arbeits- oder Sozietätsvertrag, ggf. verbunden mit der 

Mitteilung über die Beendigung der gemeinschaftlichen 

Berufsausübung an Mandanten, Gegner und Gerichte.

Fazit

Geben Sie Ihre Unterschrift in Form von beA-Karte und 

PIN nie aus der Hand, sondern beachten Sie die gesetz-

lichen Vorschriften. Das Rechtemanagement im beA und 

saubere vertragliche Regelungen sichern alle Parteien 

ausreichend ab!  
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Der digitale Nachlass

Eine Untersuchung aus rechtlicher und technischer Sicht 

Das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechno-

logie hat gemeinsam mit der Universität Bremen und der 

Universität Regensburg die Studie „Der digitale Nachlass – 

Eine Untersuchung aus rechtlicher und technischer Sicht“ 

herausgegeben, die u. a. vom Bundesministerium der Jus-

tiz und für Verbraucherschutz gefördert wurde.

Wie dem Vorwort von Bundesjustizministerin Lambrecht 

zu entnehmen ist, bereitet die Studie die im Zusammenhang 

mit dem digitalen Nachlass stehenden Fragestellungen aus 

rechtswissenschaftlicher Perspektive auf. Dabei stehen 

verbraucherrechtliche, datenschutzrechtliche, erbrecht- 

liche und urheberrechtliche Fragestellungen im Vorder-

grund. Auch die technischen Aspekte der Thematik wer-

den beleuchtet. Weitgehend verneint wird ein gesetzge-

berischer Handlungsbedarf. Stattdessen enthält die Studie 

eine Reihe von praktischen Hinweisen und konkrete Hand-

lungsempfehlungen für Online-Dienste, Erblasser, Erben, 

Vorsorgebevollmächtigte, Betreuer und die Verwaltung.

Zudem werden für die Vorsorgevollmacht und Verfügun-

gen von Todes wegen Textvorlagen vorgestellt.

 

Das BMJV versteht die Studie als wichtigen Baustein für 

eine verbesserte Information im Bereich des digitalen 

Nachlasses.   

.

Berlin, 27.01.2020  |   Rechtsanwältin Kirstina Trierweiler

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Studie, 

die hier abgerufen werden kann (Achtung 383 Sei-

ten):

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/

DE/Fachinformationen/2019-12-Studie-digitaler-

Nachlass-tablet.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Schriftsätze bei Gericht einreichen – das ist für die meisten Anwältinnen und Anwälte  
ganz alltäglich und welche Formalien zu beachten sind, wissen sie aus dem Effeff.  
Zumindest, solange die Schriftsätze per Post oder per Fax ans Gericht gehen.  
Beim Versand über das besondere elektronische Anwaltspostfach (beA) ist der eine oder  
die andere noch nicht so routiniert und die gesetzlichen Vorgaben sind nicht so geläufig.  
Und nun hört man auch noch, dass Gerichte Schriftsätze schon zurückweisen, wenn man  
nicht die richtige PDF-Version verwendet hat.  
Was dahinter steckt und wie die – eigentlich gar nicht so schwierigen – Vorgaben aussehen,  
soll im Folgenden näher betrachtet werden. 

Wann braucht man eine qualifizierte Signatur? 

Die qualifizierte elektronische Signatur (qeS) ist das ers-

te Stichwort, das vielen in den Sinn kommt, wenn es um 

elektronischen Rechtsverkehr geht. Sie ersetzt die hand-

schriftliche Unterschrift. Anstelle der qeS gilt gem. § 130a 

III, IV Nr. 2 ZPO als Schriftformersatz auch, wenn die An-

wältin oder der Anwalt, die/der das Dokument verantwor-

tet, es einfach signiert (also ihren/seinen Namen darunter 

schreibt und damit die Verantwortung für den Schriftsatz 

zu erkennen gibt) und aus dem eigenen beA an das Gericht 

sendet. Nutzt man diesen sog. sicheren Übermittlungs-

weg, ist also keine qeS erforderlich. Das gilt jedoch nur, 

wenn die signierende Person identisch ist mit derjenigen, 

aus deren beA das Dokument dann versandt wird.  Wenn 

jemand anderes (z.B. der Kanzleimitarbeiter oder die ver-

tretende Kollegin) das Dokument versenden soll, ist eine 

qeS der Anwältin oder des Anwalts erforderlich.

Das zum Schriftformersatz Gesagte gilt gem. § 130a I ZPO 

– und den parallelen Vorschriften in den übrigen Verfah-

rensordnungen – für vorbereitende Schriftsätze, schrift-

lich einzureichende Anträge und Erklärungen der Partei-

en sowie schriftlich einzureichende Auskünfte, Aussagen, 

Gutachten, Übersetzungen und Erklärungen Dritter. 

Anlagen müssen nicht qualifiziert signiert bzw. per „si-

cherem Übermittlungsweg“ eingereicht werden. Das hat 

der Gesetzgeber zum 1.1.2020 ausdrücklich in § 130a III 

2 ZPO klargestellt.

Was ist  
„für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet“?

Bevor man ans Signieren (oder den „sicheren Übermitt-

lungsweg“) geht, muss logisch die Frage stehen, was für ein 

Dokument man signiert. Für die einzureichenden Schrift-

sätze u.a. findet sich in § 130a II 1 ZPO die etwas kryptisch 

klingende Formulierung, sie müssten „für die Bearbeitung 

durch das Gericht geeignet“ sein. Das bedeutet vor allem, 

dass das elektronische Dokument ein für das Gericht les-

bares Format haben muss.

Die Anforderungen hierfür sind in § 2 der Verordnung über 

die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 

Rechtsverkehrs (ERVV) definiert: Das Dokument soll „in 

druckbarer, kopierbarer und, soweit technisch möglich, 

durchsuchbarer Form im Dateiformat PDF“ übermittelt 

werden.

Druckbar und kopierbar sind in der Regel alle mit üblicher 

Office-Software erzeugten PDF-Dokumente, es sei denn, 

man ändert die entsprechenden Einstellungen.

Seit dem 1.7.2019 gilt zusätzlich, dass die PDF-Dokumen-

te durchsuchbar sein müssen. Das bedeutet, dass man 

darin im Volltext nach Worten suchen oder sie markieren 

kann. Bei Textdokumenten, die als PDF gespeichert oder 

gedruckt werden, ist das meistens der Fall; bei Scans nur, 

wenn eine Texterkennung gelaufen ist. Die durchsuchba-   ⏵ 

Berlin, 05.02.2020    |   Rechtsanwältin Dr. Tanja Nitschke,  Berlin

Formalien auf elektronisch 

Was beim Einreichen elektronischer Dokumente zu beachten ist

22 Rechtsanwaltskammer Braunschweig  1  |  2020



Mitteilungen

re Form muss nur genutzt werden, soweit sie technisch 

möglich ist – also z.B. nicht, wenn das Ausgangsdokument 

handschriftlich ist oder Abbildungen enthält, die per Tex-

terkennung nicht zu erfassen sind. Nähere Hinweise dazu 

enthält der beA-Newsletter 20/2019.

Insbesondere: PDF/A-Format

Technisch gibt es unterschiedliche Varianten des Formats 

PDF. In Nr. 1 der Bekanntmachung nach § 5 ERVV (ERVB 

2019) hat der Gesetzgeber Details dazu festgelegt, wel-

che Varianten verwendet werden dürfen. Zulässig ist ins-

besondere das Format PDF/A-1. Nr. 1 ERVB 2019 verlangt 

in erster Linie, dass alle für die Darstellung des Dokuments 

notwendigen Inhalte (insb. Grafiken und Schriftarten) in 

das Dokument eingebettet sind.

Darauf muss vor allem achten, wer für seine Kanzlei ein 

Logo und eine besondere Schriftart als CD-Schrift verwen-

det; Standardschriftarten müssen in der Regel nicht extra 

eingebettet werden, sie sind in den gängigen PDF-Pro-

grammen bereits enthalten. Sind Schriftarten nicht ein-

gebettet, besteht die Gefahr, dass das Anzeigeprogramm 

sie durch eigene Schriften ersetzt und der Text deshalb 

fehlerhaft dargestellt wird. Oder das Anzeigeprogramm 

könnte versuchen, fehlende Schriftarten aus dem Inter-

net nachzuladen. Eine Anleitung, wie man Dokumente im 

PDF/A-Format erzeugt, und weitere Informationen sind im 

beA-Newsletter 2/2020 zu finden.

Gerichtliche Hinweispflicht

Sollte ein elektronisches Dokument für das Gericht gleich-

wohl nicht zur Bearbeitung geeignet sein, sieht § 130a VI 

ZPO eine Hinweispflicht vor: Das Gericht muss den Ab-

sender unverzüglich darauf hinweisen, dass der Eingang 

unwirksam ist und welche technischen Rahmenbedingun-

gen einzuhalten sind. Das Dokument gilt als zum Zeitpunkt 

der früheren Einreichung eingegangen, sofern der Absen-

der es unverzüglich in einer für das Gericht zur Bearbei-

tung geeigneten Form nachreicht und glaubhaft macht, 

dass es mit dem zuerst eingereichten Dokument inhaltlich 

übereinstimmt.

Von Viren und Anlagenkonvoluten

Zwei weitere Punkte sollte man vor dem Versand eines 

Schriftsatzes samt Anlagen ebenfalls noch bedenken:

Eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist es, das eigene 

System regelmäßig auf Viren und andere Schadsoftware 

zu prüfen und dafür zu sorgen, dass man keine infizierten 

Dateien an andere versendet. In manchen Ländern (z. B. 

Bremen und Hamburg) weist die Justiz in ihren Bekannt-

machungen zum ERV extra darauf hin, dass infizierte Da-

teien nicht bearbeitet werden können und deshalb auch 

nicht als zugegangen gelten – selbst wenn sie ansonsten 

alle in § 2 ERVV und der ERVB genannten Formalien er-

füllen.

Wer Anlagen versendet, kann den Gerichts-Geschäfts-

stellen die Arbeit leichter machen: § 2 II ERVV sieht – als 

Soll-Vorschrift – vor, dass man als Anlage übermittelte 

Dokumente mit aussagekräftigen Dateinamen versieht 

und sie fortlaufend nummeriert (z.B. Klageschrift; Anlage1 

usw.). Konvolute von Anlagen in einer Datei zusammenzu-

fassen, quasi als digitales Abbild des zusammengetacker-

ten Anlagenstapels, sollte man vermeiden, da dies zu Zu-

ordnungsproblemen führen kann. Besser ist es, jeweils nur 

ein Dokument in einer Datei zu übersenden.   ⏵
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§ 130 a ZPO Elektronisches Dokument

(1) Vorbereitende Schriftsätze und deren Anlagen, 

schriftlich einzureichende Anträge und Erklärungen 

der Parteien sowie schriftlich einzureichende Aus-

künfte, Aussagen, Gutachten, Übersetzungen und Er-

klärungen Dritter können nach Maßgabe der folgen-

den Absätze als elektronische Dokumente bei Gericht 

eingereicht werden.

(2) Das elektronische Dokument muss für die Bear-

beitung durch das Gericht geeignet sein. Die Bundes-

regierung bestimmt durch Rechtsverordnung mit Zu-

stimmung des Bundesrates die für die Übermittlung 

und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbe-

dingungen. […]

(6) Ist ein elektronisches Dokument für das Gericht 

zur Bearbeitung nicht geeignet, ist dies dem Absender 

unter Hinweis auf die Unwirksamkeit des Eingangs und 

auf die geltenden technischen Rahmenbedingungen 

unverzüglich mitzuteilen. Das Dokument gilt als zum 

Zeitpunkt der früheren Einreichung eingegangen, so-

fern der Absender es unverzüglich in einer für das Ge-

richt zur Bearbeitung geeigneten Form nachreicht und 

glaubhaft macht, dass es mit dem zuerst eingereichten 

Dokument inhaltlich übereinstimmt.

§ 2 ERVV Anforderungen an elektronische Dokumente

(1) Das elektronische Dokument ist in druckbarer, ko-

pierbarer und, soweit technisch möglich, durchsuch-

barer Form im Dateiformat PDF zu übermitteln. Wenn 

bildliche Darstellungen im Dateiformat PDF nicht ver-

lustfrei wiedergegeben werden können, darf das elek-

tronische Dokument zusätzlich im Dateiformat TIFF 

übermittelt werden. Die Dateiformate PDF und TIFF 

müssen den nach § 5 Absatz 1 Nummer 1 bekanntge-

machten Versionen entsprechen. […]

Bekanntmachung zu § 5 ERVV vom 20.12.2018 (ERVB 2019)

1. Hinsichtlich der zulässigen Dateiversionen PDF, ins-

besondere PDF/A-1, PDF/A-2, PDF/UA, müssen alle für 

die Darstellung des Dokuments notwendigen Inhalte 

(insbesondere Grafiken und Schriftarten) in der Datei 

enthalten sein. Ein Nachladen von Datenströmen aus 

externen Quellen ist nicht zulässig. Der Dokumenten-

inhalt muss orts- und systemunabhängig darstellbar 

sein. […]
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Handlungshinweise des Ausschuss Steuerrecht  

zur Lohnversteuerung von Beiträgen an  
Berufshaftpflichtversicherungen, Rechtsanwaltskammern  

und Vereine sowie von Kosten der beA-Karte 

Mit diesen Handlungshinweisen aktualisiert und ergänzt 

der Ausschuss Steuerrecht seine ursprünglichen Anmer-

kungen zu dieser Thematik aus dem Jahr 2017.

Bei der Beurteilung, ob die vom Arbeitgeber getragenen 

Kosten eines angestellten Rechtsanwalts zu lohnsteuer-

pflichtigem Arbeitslohn führen, kommt es darauf an, in 

wessen Interesse die Zahlung liegt. Arbeitslohn im Sinne 

von § 19 Abs. 1 EStG ist dann anzunehmen, wenn der Ar-

beitnehmer etwas „für“ seine Arbeitsleistung erhält. Um 

als Arbeitslohn angesehen zu werden, muss ein Vorteil 

nach der Rechtsprechung des BFH Entlohnungscharakter 

haben für die Zurverfügungstellung der Arbeitskraft durch 

den Arbeitnehmer. Vorteile, die sich lediglich als notwen-

dige Begleiterscheinung betriebsfunktionaler Zielsetzung 

erweisen, sind hingegen kein Arbeitslohn.

Dabei muss berücksichtigt werden, dass es keine strin-

gente Rechtsprechung der Finanzgerichte gibt, die die 

berufsrechtlichen Besonderheiten des Anwaltsberufs be-

rücksichtigt.

Es wäre systematisch korrekt, Einzelanwälte oder in ei-

ner GbR zusammengeschlossene Rechtsanwälte bzw. 

Rechtsanwaltsgesellschaften als Arbeitgeber steuerlich 

grundsätzlich gleich zu behandeln, so dass finanzgericht-

liche Entscheidungen auf unterschiedliche Kanzleiformen 

übertragbar wären. Die einzelnen Entscheidungen ge-

wichten jedoch die jeweilige Rechtsform des Arbeitgebers 

dergestalt, dass eine zuverlässige Übertragbarkeit fraglich 

erscheint. Das Spannungsfeld zwischen steuerrechtlicher 

und berufsrechtlicher Beurteilung trägt zusätzlich zur Un-

sicherheit bei – auch im Zusammenhang mit der Lohnsteu-

erpflicht für die vom Arbeitgeber angestellter Rechtsan-

wälte übernommenen beruflichen Kosten.

Die aktuellen Handlungshinweise erläutern, ob Lohn-

steuer anfällt für die vom Arbeitgeber eines angestellten 

Rechtsanwalts getragenen Kosten für

 

•    Beiträge für Berufshaftpflichtversicherungen  

(für Rechtsanwalts-GmbHs, Kanzleien als GbR und  

Partnerschaften mit beschränkter Berufshaftung)

•   Beiträge für Rechtsanwaltskammern,

•   Beiträge für Vereine und

•   die Kosten der beA-Karte.

Die Überlegungen des Ausschusses Steuerrecht der 

BRAK sollen hierzu anhand der Rechtsprechung – soweit 

vorhanden – Klarheit schaffen.  

.

Berlin, 16.12.2019   |  Rechtsanwältin Friederike Wohlfeld

Die Einzelheiten hierzu finden Sie unter

 

https://www.rak-braunschweig.de/images/down-

loads/Handlungshinweise_des_Ausschuss_Steuer-

recht_zur_Lohnversteuerung_von_Beitrgen.pdf
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Hinweise zum Umgang mit Windows 7

•    Standardmäßige Sicherheitsupdates für Windows 7 eingestellt  
> Datenschutz-rechtlicher Handlungsbedarf

•    Umstieg auf Windows 10 wohl datenschutzkonform möglich
•    Extended Security Update Programm (ESU)  

kann vorübergehend Abhilfe schaffen 

Seit dem 14. Januar 2020 werden Sicherheitsupdates für 

PCs unter Windows 7 nicht mehr standardmäßig bereit-

gestellt. Damit dürfte es Windows-7-nutzenden Kanzleien 

im Regelfall nicht länger möglich sein, die Anforderungen 

des Art. 32 DS-GVO (Sicherheit der Datenverarbeitung) 

zu erfüllen. Denn künftig werden neu entdeckte Sicher-

heitslücken nicht mehr automatisch behoben. Dies stellt 

nach Ansicht von Experten ein hohes Sicherheitsrisiko 

dar. Auch der Einsatz einer Firewall oder eines Virenpro-

gramms bietet keine Abhilfe. Aus datenschutzrechtlicher 

Sicht ist daher ein Umstieg auf ein Betriebssystem an-

zuraten, für welches weiterhin regelmäßige Sicherheits-

updates zur Verfügung gestellt werden.

Microsoft empfiehlt insoweit einen Umstieg auf Windows 

10. Dem wird bisweilen entgegengehalten, dass der Ein-

satz von Windows 10 seinerseits nicht datenschutzkon-

form möglich sei. Indes hat das gemeinsame Gremium der 

deutschen Aufsichtsbehörden – die Datenschutzkonfe-

 

renz (DSK) – zwischenzeitlich eine Handreichung zu der 

Frage herausgegeben, wie ein datenschutzkonformer Ein-

satz von Windows 10 möglich sei. Dieser Handreichung 

lässt sich also zumindest entnehmen, dass die Aufsichts-

behörden den Einsatz von Windows 10 jedenfalls nicht 

per se für unzulässig erachten.

Vorübergehende Abhilfe kann zudem ein Extended Secu-

rity Update Programm (ESU) bieten. Hierbei werden ge-

gen Zahlung von Wartungsgebühren weiterhin Updates 

durch Microsoft geliefert. Für größere Unternehmen und 

die öffentliche Hand bietet Microsoft schon länger ein 

ESU an. Kürzlich wurde berichtet, dass Microsoft ESUs 

nun auch für kleinere und mittelgroße Unternehmen an-

biete. Zu beachten ist, dass dieses Angebot nur für die 

Windows-Versionen „Professional“ und „Enterprise“ gel-

ten soll, nicht aber für „Home“- oder „Ultimate“-Lizenzen. 

Bislang plant Microsoft, das Extended Security Programm 

bis 2023 laufen zu lassen.  

Berlin, Januar 2020
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Mitteilungspflicht für Steuergestaltungsmodelle in Kraft getreten

Zum 1.1.2020 ist das „Mitteilungspflicht-Umsetzungs-

gesetz“ in Kraft getreten. Es statuiert – scharf kritisiert 

von den Dachorganisationen der rechts- und steuerbera-

tenden Berufe – eine Durchbrechung der Verschwiegen-

heitspflicht: Manche Umstände müssen vom sog. Interme-

diär (u.a. Rechtsanwältin/Rechtsanwalt) gemeldet werden; 

teils muss der Steuerpflichtige selbst melden.

 

Der Gesetzentwurf für das Gesetz zur Einführung einer 

Pflicht zur Mitteilung grenzüberschreitender Steuerge-

staltungen wurde kurz vor Jahresende noch verabschiedet 

und am 30.12.2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 

Damit wurde die Richtlinie 2018/822/EU bezüglich des 

verpflichtenden automatischen Informationsaustauschs 

im Bereich der Besteuerung über mitteilungspflichtige 

grenzüberschreitende Gestaltungen (DAC 6) gerade noch 

fristgemäß bis zum 31.12.2019 in deutsches Recht umge-

setzt.

 

Die Dachorganisationen der rechts- und steuerbera-

tenden Berufe – BStBK, WPK und BRAK – hatten den 

Gesetzentwurf in einer gemeinsamen Stellungnahme ve-

hement kritisiert. Ergänzend hatte die BRAK in einem Po-

sitionspapier anhand von Beispielsfällen verdeutlicht, wie 

die Meldepflicht die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht 

verletzt.

 

Ein Überblick über die neuen Regelungen von Rechtsan-

wältin S. Sparfeld wird in der kommenden Ausgabe der 

BRAK-Mitteilungen publiziert.  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin“   |  Ausgabe 1/2020 vom 15.01.2020
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Prozesskostenhilfebekanntmachung geändert

Die maßgebenden Beträge nach der Prozesskostenhilfe-

bekanntmachung zu § 115 ZPO, die nach § 115 I 3 Nr. 1b, 

Nr. 2 ZPO vom Einkommen der Parteien abzusetzen sind, 

wurden leicht erhöht. Die nunmehr seit dem 1.1.2020 

geltenden Beträge wurden in der Prozesskostenhilfebe-

kanntmachung 2020 vom 20.12.2019 bekanntgemacht 

und am 30.12.2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Sie betragen nun für Parteien, die ein Einkommen aus Er-

werbstätigkeit erzielen, 228 Euro, für Parteien und ihren 

Ehegatten oder ihren Lebenspartner 501 Euro, für jede 

weitere Person, der die Partei auf Grund gesetzlicher 

Unterhaltspflicht Unterhalt leistet, in Abhängigkeit von 

ihrem Alter für Erwachsene 400 Euro, für Jugendliche 

von Beginn des 15. bis Vollendung des 18. Lebensjah-

res 381 Euro, für Kinder vom Beginn des siebten bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres 358 Euro und für Kinder 

bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres 289 Euro.  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin“  |  Ausgabe 1/2020 vom 15.01.2020

Universalschlichtungsstelle des Bundes in Kehl eröffnet

Zum Jahresbeginn eröffnete in Kehl die neue Univer-

salschlichtungsstelle des Bundes. Sie wird durch den Ver-

ein „Zentrum für Schlichtung e.V.“ betrieben, der zunächst 

für vier Jahre mit dieser Aufgabe beliehen wurde. Hinter-

grund ist, dass die bislang den Ländern zugewiesene Auf-

gabe der ergänzenden Schlichtung für Verbraucher (sog. 

Universalschlichtung) gem. § 29 VSBG nunmehr seit dem 

1.1.2020 dem Bund zufällt.

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-

schutz hat kurz vor Jahresende die erforderliche Verord-

nung zur Regelung der Organisation, des Verfahrens und 

der Beendigung der Beleihung oder der Beauftragung der 

Universalschlichtungsstelle des Bundes erlassen; sie wur-

de am 20.12.2019 im Bundesgesetzblatt verkündet und 

trat am 1.1.2020 in Kraft. Zu dem Verordnungsentwurf 

hatte die BRAK Stellung genommen und keine grundle-

genden Bedenken gegen die vorgesehenen Regelungen 

geäußert.

Verbraucher können sich wegen Streitigkeiten aus einem 

Mandatsverhältnis mit einer Rechtsanwältin bzw. einem 

Rechtsanwalt auch an die Schlichtungsstelle der Rechts-

anwaltschaft wenden.  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin“  |  Ausgabe 1/2020 vom 15.01.2020
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Schutz der anwaltlichen Meinungsfreiheit

In der Rechtssache L.P. und Carvalho v. Portugal (24845/ 

13 und 49103/15) hat der EGMR am 8. Oktober 2019 die 

anwaltliche Meinungsfreiheit gestärkt.

Die Anwälte hatten Richtern in zwei verschiedenen Fällen 

in Portugal unangemessenes sowie einmal diffamierendes 

und diskriminierendes Verhalten vorgeworfen. In dem ei-

nen Fall hatte der Rechtsanwalt einer Richterin in einem 

Beschwerdebrief eine große Vertrautheit mit dem Anwalt 

der Gegenseite vorgeworfen. Im zweiten Fall hatte der 

Anwalt der Richterin auf Geheiß seines Mandanten hin 

in einer Strafanzeige eine rassistisch motivierte Diskri-

minierung vorgeworfen und Schadensersatz für seinen 

Mandanten gefordert. Im Gegenzug wurden beide Anwäl-

te wegen Diffamierung und Ehrverletzung zu Geldstrafen 

verurteilt.

Der EGMR entschied nun, dass dies in beiden Fällen einen 

Verstoß gegen Artikel 10 EMRK darstellt. So seien jeweils 

legitime Ziele verfolgt worden, nämlich den Ruf der Rich-

terinnen zu schützen und die Autorität und Unparteilich-

keit der Justiz zu wahren. Jedoch seien die Feststellungen 

nicht ausreichend gewesen und sie hätten auch keinem 

dringenden sozialen Bedürfnis entsprochen. Daher sei die 

Verurteilung der Anwälte unverhältnismäßig gewesen.

Insbesondere sei die Kritik an der Richterin im ersten Fall 

im Rahmen des Erwartbaren, damit nicht rufschädigend 

und ferner nicht öffentlich erfolgt. Im zweiten Fall habe 

der Anwalt alleine die Interessen seines Mandanten ver-

treten und damit nicht gegen die Regeln der Berufsethik 

verstoßen. Durch die verhängten Geldstrafen schließlich 

sei die anwaltliche Meinungsfreiheit verletzt worden. Die 

Strafen in Höhe von 5.000 € bzw. 10.000 € seien ferner 

unverhältnismäßig gewesen. 

Newsletter „Nachrichten aus Brüssel“  |  Ausgabe 19/2019 vom 31.10.2019

Weiterführender Link: 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{„itemid“: 

[„001-196399“]

Büro Brüssel
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Der Tätigkeitsbericht 2019 steht unter: 

www.schlichtungsstelle-der-rechtsanwaltschaft.de/

Tätigkeitsberichte

Im Jahr 2019 hat sich die Teilnahmebereitschaft weiter 

erhöht und die Verfahrensdauer konnte verkürzt werden.

Die Bereitschaft der Rechtsanwälte, die von einem Schlich-

tungsverfahren betroffen sind, an dem rein freiwilligen 

Verfahren teilzunehmen, ist im Jahr 2019 weiter gestie-

gen, und zwar von ca. 89 % im Vorjahr auf ca. 92 %. Dies 

dokumentiert die hohe Akzeptanz der Schlichtungsstelle 

der Rechtsanwaltschaft.

Im Jahr 2019 sind 1.002 Anträge bei der Schlichtungsstel-

le der Rechtsanwaltschaft eingegangen. Dabei handelte es 

sich in etwa zu gleichen Teilen um Gebührenstreitigkeiten 

und um Streitigkeiten über Schadensersatzforderungen.

Die durchschnittliche Verfahrensdauer vom Eingang der 

vollständigen Beschwerdeakte bis zur Übermittlung des 

Schlichtungsvorschlages konnte im Vergleich zum Vor-

jahr weiter reduziert werden, und zwar von 68 Tage auf 

62 Tage. Damit unterschreitet die Schlichtungsstelle der 

Rechtsanwaltschaft die gesetzlich vorgegebene Frist von 

90 Tagen deutlich.

Die Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft ist eine 

Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucher-

streitbeilegungsgesetzes. Sie schlichtet vermögensrecht-

liche Streitigkeiten zwischen Rechtsanwälten und ihren 

Mandanten aus dem Mandatsverhältnis.

Der Tätigkeitsbericht 2019 enthält statistische Angaben, 

typische Fallkonstellationen, Empfehlungen zur Vermei-

dung derartiger Streitigkeiten und anonymisierte Schlich-

tungsfälle. 

 

Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019  
der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft

SCHLICHTUNGSSTELLE 
der Rechtsanwaltschaft

Pressemitteilung  vom 31. 01. 2020   |   Rechtsanwältin Dr. Sylvia Ruge 
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Auf der Mitgliederversammlung des Verbandes der Freien Berufe  
im Lande Niedersachsen e. V. vom 01.10.2019 in Hannover  

wurde der bisherige Vorstand, der sich wieder zur Wahl gestellt hatte,  
einstimmig wiedergewählt

 
Präsident
Prof. Dr. H.-Michael Korth

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

Vizepräsidentin
Dr. med. Martina Wenker

Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen

Hautgeschäftsführer
Franz-Christian Keil

Rechtsanwalt

Vorstandsmitglieder
•   Dipl.-Ing. Hans-Ullrich Kammeyer 

Präsident der Ingenieurkammer Niedersachsen

•   Dr. Jürgen Maiß, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

•   Dipl-Ing. Robert Marlow 

Präsident der Architektenkammer Niedersachsen

•   Henner Bunke, D.M.D./Univ. of Florida 

Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen

 

 

 

•   Stephan Kertess, Rechtsanwalt, Notar

Die Wahl des Rechnungsprüfers ergab keine Änderung. 

Steuerberater Dipi.-Vw. Helmut König wurde erneut in 

dieses Amt gewählt.

Auf der anschließenden Vortragsveranstaltung diskutier-

ten die Freiberufler-Organisationen mit Wirtschaftsminis-

ter Dr. Bernd Althusmann und Prof. Dr. Homburg über die 

aktuelle volatile wirtschaftliche Lage in Deutschland und 

Europa.

Minister Althusmann hob die Bedeutung der Freien Beru-

fe in Niedersachsen insbesondere in Bezug auf das Ausbil-

dungswesen und die Schaffung von sozialversicherungs-

pflichtigen Arbeitsplätzen hervor. Er zeigte Verständnis 

für den von dem FBN beklagten Bürokratieaufwand im 

Steuerrecht, dem Datenschutz und bei Geschäftsreisen 

ins Ausland (A1-Bescheinigung) und sagte zu, sich auf na-

tionaler und europäischer Ebene für bürokratische Entlas-

tungen einzusetzen.  

fbn - Vorstand erneut wiedergewählt

Grußworte des Niedersächsischen Wirtschaftsministers  
Dr. Bernd Althusrnann,  
stellvertretender Niedersächsischer Ministerpräsident

Prof. Dr. H.-Michael Korth,  
Präsident des Verbandes
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Mitteilung des Rechtsanwaltsversorgungswerks Niedersachsen
 

Informationen zum Geschäftsjahr 2019 und Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020

Im Folgenden möchten wir über das abgelaufene Ge-

schäftsjahr 2019 berichten. Der Bericht beruht auf den 

intern berechneten Zahlen, weil ein testierter Jahresab-

schluss noch nicht vorliegt. 

Das Anlagejahr 2019 war aus Renditesicht im Gegensatz 

zum Vorjahr ein gutes Jahr. Die Globalen Aktienmärkte la-

gen deutlich in positivem Terrain und haben die Verluste 

des Vorjahres zum guten Teil kompensiert, teilweise über-

kompensiert. Während der DAX seine Vorjahresverluste 

ziemlich genau wieder aufgeholt hat, legte der US-Aktien-

markt um eine ordentliche Wertentwicklung zu.

Die Immobilieninvestments haben sich in 2019 erneut 

sehr erfreulich entwickelt und lieferten einen stabilen 

Ertragsbaustein zu unserem Portfolio. Auch die Alter-

nativen Vermögensanlagen entwickelten sich positiv 

und steuerten zunehmend steigende Beiträge zum Ge-

samtergebnis bei. Unsere festverzinslichen Bestände 

konnten ebenfalls Kursgewinne zum Gesamtergebnis 

beitragen und lieferten weiterhin auskömmliche Zinser-

träge. Bei der Neuanlage haben wir komplett in Sach-

werte (netto etwa 130 Mio. €) investiert. Den größten 

Zuwachs erfuhr der Bereich Private Equity, gefolgt von 

Immobilien. Hier konnten wir Gelder von über 100 Mio. € 

in Bestände ertragswirksam investieren. Dadurch schmol-

zen die Nominalwerte weiter ab und Sachwerte stiegen 

weiter an. Unsere Rentenquote beträgt nunmehr etwa 

58%. Unser Gesamtergebnis ist sehr erfreulich und be-

wegt sich deutlich oberhalb unseres Rechnungszinses von 

3,0%. Zudem ist es uns gelungen, unsere Risikotragfähig-

keit durch Bildung zusätzlicher stiller Reserven zu stärken.

Für 2020 besteht die Hoffnung auf eine Bodenbildung der 

wirtschaftlichen Abschwächung und erste Fortschritte zur 

Beilegung der seitens der USA forcierten Handelskonflik-

te. Wie prognostiziert hatte das Niedrigzinsumfeld Be-

stand und wird es vermutlich auch für das

kommende Jahr(zehnt) haben. Für das Versorgungswerk 

steigt die Renditeproblematik damit weiter an und die sin-

kenden Renditen der festverzinslichen Anlagen verschär-

fen dies von Jahr zu Jahr. Für das aktuelle Jahr sind wir 

dennoch verhalten optimistisch, erneut den Rechnungs-

zins verdienen zu können.  ⏵

    R    V       RECHTSANWALTSVERSORGUNGSWERK 

       N                                                       NIEDERSACHSEN 

 

-KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS- 
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Informationen zum Geschäftsjahr 2018 und Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2019 

 

Im Folgenden möchten wir kurz über das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 berichten. Wir kön-

nen bis dato nur über den intern berechneten und nicht testierten Stand berichten und müssen 

daher allgemein formulieren. 

 

Das Anlagejahr 2018 war kein einfaches. Handelskonflikte, Brexit oder auch Italienkrise sind 

Schlagworte, die eine komplizierte Melange aus Politik- und Wirtschaftsproblematiken ergab. 

Während die Konjunktur in den USA durch die von Trump gemachte Steuerreform sich (noch) 

im Sonderkonjunkturmodus befand, waren in der zweiten Jahreshälfte in Europa und insbeson-

dere in Deutschland erste Abschwächungstendenzen erkennbar. Hier sei die Dieselaffäre und 

gleichzeitige Relevanz der Automobilindustrie für die BRD und ihre Exportwirtschaft genannt. 

 

Während sich der US-Aktienmarkt noch im positiven Terrain hielt, lagen DAX und Co. schon 

in der Verlustzone und zum Jahresende hin beschleunigte sich diese Talfahrt nochmals deutlich. 

Der DAX verlor auf Jahressicht 18,3%, der Eurostoxx 50 14,3% und der S&P 500 aus Amerika 

ging um 5,6% zurück. Diese Entwicklung hat das Versorgungswerk tangiert und ein noch bes-

seres Ergebnis verhindert. 

 

Die Immobilieninvestments stellten sich dagegen in 2018 erneut als stabiler Baustein der Ver-

mögensanlage dar und lieferten die beste Verzinsung in unserem Portfolio. Auch die 

Alternativen Vermögensanlagen entwickelten sich positiv und steuerten weiter steigende Bei-

träge zum Gesamtergebnis bei.   

 

Unsere festverzinslichen Bestände liefern noch auskömmliche Renditen. Verantwortlich hierfür 

sind unsere Altbestände, die noch mit hohen Kupons belegen sind, verglichen mit denen, die 

heute erzielbar sind. Dies wird sich allerdings zunehmend ändern und wesentliche Teile unserer 

Altbestände werden in den nächsten Jahren fällig. 

 

Bei der Neuanlage haben wir fast komplett in Sachwerte (netto etwa 100 Mio. €) investiert und 

nur in geringem Maße Nominalwerte aufgestockt. Dadurch schmolzen die Nominalwerte weiter 

ab und Sachwerte stiegen weiter an. Unsere Rentenquote beträgt nunmehr etwa 60%. 

 

Unser Gesamtergebnis ist zwar durch das schwache Aktienjahr gedrückt worden, bewegt sich 

aber oberhalb unseres Rechnungszinses von 3,3%. 

 

 

Vermögensstruktur zum 31.12.2019

Immobilien 21,47 %

Aktien 13,85 %

Private Equity 7,08 %

Renten 57,60 %
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Informationen zum Rechnungszins

Das Rechtsanwaltsversorgungswerk Niedersachsen 

(RVN) hat seinen Rechnungszins von 3,3 % nunmehr auf 

3 % für einen Zeitraum von 10 Jahren abgesenkt. Hierfür 

haben wir 57 Mio. € im Jahr 2018 aufgewendet, wodurch 

vermieden wurde, unsere Leistungen/Leistungsverspre-

chen zu senken. Eine Senkung des Rechnungszinses ohne 

Leistungsminderung bedeutet, dass wir für die Leistungs-

bemessung weiter mit unserem alten Rechnungszins von 

4 % rechnen. Hierfür müssen wir die unterstellten geringe-

ren Zinseinnahmen kompensieren. Dies geschieht durch 

Rückstellungen von erwirtschafteten Überschüssen aus 

dem laufendem Geschäft und hat uns für die bisher vorge-

nommenen Absenkungen des Rechnungszinses insgesamt 

262 Mio. € gekostet. Wenn dann zudem eine Dynamisie-

rung vorgenommen wird, entsteht dadurch eine zusätzli-

che Belastung auf der Passivseite. Es dürfte verständlich 

sein, dass der Rahmen hierfür vor dem Hintergrund der 

Renditegegebenheiten an den Finanzmärkten überschau-

bar ist bzw. nicht vorhanden.

Satzungsänderung zum 15.01.2020

Die Vertreterversammlung des RVN hat am 04.09.2019 

die Änderung der Satzung beschlossen. Das Niedersäch-

sische Justizministerium hat die Satzungsänderung durch 

Erlass am 10.12.2019 genehmigt. Die Veröffentlichung 

erfolgte am 15.01.2020 in der Niedersächsischen Rechts-

pflege, sodass die geänderte Satzung zum 15.01.2020 in 

Kraft getreten ist. Eine Übersicht über die geänderten 

Satzungsbestimmungen sowie den aktuellen Satzungstext 

können Sie unter www.rvn.de abrufen.

Freiwillige Mehrzahlung

Aufgrund von Nachfragen in unserem Haus möchten wir 

darauf hinweisen, dass seit dem 15.01.2016 und der damit 

verbundenen Satzungsänderung der Satz zur freiwilligen 

Mehrzahlung von 30 % auf 50 % des persönlichen Pflicht-

beitrages erhöht wurde (vgl. § 26 der Satzung) und damit 

die Möglichkeit der freiwilligen Beitragsleistung erweitert 

wurde.

    R    V       RECHTSANWALTSVERSORGUNGSWERK 

       N                                                       NIEDERSACHSEN 

 

-KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS- 
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Amtsgericht
Bedarf  

1.1.2019

IST  
1.1.2019 

inkl. Neu- 
bestellungen

zum  
31.10.2019 

ausge- 
schrieben

Abgänge 
2019  

gesamt
Altersabgänge

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Abgänge  
bis 2029

in Prozent 
zum IST 

01.01.2019

Braunschweig 56 47 9 2 4 3 1 5 2 1 1 19 - 40,4 %

Bad Gandersheim 1 1 1 1 1 - 100,0 %

Clausthal-Zellerf. 2 2 1 1 2 - 100,0 %

Goslar 15 13 2 1 1 1 2 2 1 1 9 -  69,2 %

Helmstedt 15 10 5 1 1 1 1 1 5 - 50,0 %

Salzgitter 12 7 5 1 2 1 1 5 - 71,4 %

Seesen 4 3 1 1 1 - 33,3 %

Wolfenbüttel 15 14 1 2 1 1 1 2 2 9 - 64,3 %

Wolfsburg 23 21 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2 3 16 -76,2 %

Duderstadt 7 6 1 1 1 2 4 - 66,7 %

Einbeck 5 4 1 1 1 2 - 50,0 %

Göttingen 30 24 6 1 2 2 4 1 1 1 12 -50,0 %

Hann.Münden 6 6 3 3 - 50,0 %

Herzberg 8 8 1 1 2 1 5 -62,5 %

Northeim 12 8 4 1 1 2 1 1 6 - 75,0 %

Osterode 5 5 1 1 1 1 4 - 80,0 %

216 179 38 13 13 9 10 6 17 8 9 6 3 9 103 - 57,5 %

 

Übersicht über die frei werdenden Notarstellen 
im Bezirk des Oberlandesgerichts Braunschweig

Stand 23.12.2019   

RechtsanwaltskammeR
Braunschweig
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OLG Dresden

beA-Nutzung bei gescheitertem Fax-Versand

Scheitert die Übertragung eines fristgebundenen Schrift-

satzes per Telefax, ist der Rechtsanwalt verpflichtet, den 

Schriftsatz über das beA zu versenden. Das Unterlassen 

sei der vertretenen Partei nur dann nicht gem. § 85 II ZPO 

als schuldhaftes Versäumnis zuzurechnen, wenn glaubhaft 

gemacht wird, dass die Übermittlung aus dem beA nicht 

möglich gewesen wäre. Dies hat das OLG Dresden in ei-

nem kürzlich bekannt gewordenen Beschluss entschieden. 

Damit hat das Gericht zugleich seine Linie bestätigt, die es 

bereits in einem Beschluss aus dem Sommer (Beschl. vom 

29.7.2019 – 4 U 879/19) vertreten hatte.

In dem zugrunde liegenden Fall hatte der Prozessbevoll-

mächtigte die Übermittlung einer Berufungsbegründung 

per Telefax am letzten Tag der Frist nach mehreren er-

folglosen Übermittlungsversuchen in der Zeit zwischen 

17:50 Uhr und 20:24 Uhr aufgegeben. Infolge der Umstel-

lung innerhalb der Justiz auf Voice-over-IP war die Störung 

des Faxempfangs zumindest auch der Sphäre des Gerichts 

zuzuordnen; diese hatte zuvor auf die Umstellung und ihre 

möglichen Folgen hingewiesen.

In seinem Wiedereinsetzungsantrag berief sich der Pro-

zessbevollmächtigte auf die Rechtsprechung des BGH: 

Der Nutzer habe mit der Wahl eines anerkannten Über-

mittlungsmediums, der ordnungsgemäßen Nutzung eines 

funktionsfähigen Sendegerätes und der korrekten Einga-

be der Empfängernummer das seinerseits zur Fristwah-

rung Erforderliche getan, wenn er so rechtzeitig mit der 

Übermittlung beginne, dass unter normalen Umständen 

mit deren Abschluss bis zum Ablauf der Frist zu rechnen 

sei. Von einem Rechtsanwalt, der sich und seine organisa-

torischen Vorkehrungen darauf eingerichtet habe, einen 

Schriftsatz per Telefax zu übermitteln, könne daher beim 

Scheitern der gewählten Übermittlungen nicht verlangt 

werden, dass er – unter Aufbietung aller nur denkbaren 

Anstrengungen – innerhalb kürzester Zeit eine andere als 

die gewählte Zugangsart sicherstelle.

Das OLG Dresden sah dies anders: Nach der Rechtspre-

chung des BGH seien zumutbare Anstrengungen zu un-

ternehmen, wenn diese nicht-organisatorischer Natur 

seien. So könne etwa verlangt werden, eine Beschwerde 

zumindest beim Beschwerdegericht einzureichen, anstatt 

beim Prozessgericht. Auch Recherchen im Internet nach 

weiteren Faxnummern seien zumutbar. Gleiches müsse – 

so das OLG – für die Forderung gelten, im Anschluss an 

einen gescheiterten Telefax-Versand einen fristgebunde-

nen Schriftsatz über das beA zu versenden, das ohnehin 

jeder Rechtsanwalt mit Blick auf § 31a VI BRAO vorhalten 

müsse.

OLG Dresden, Beschl. vom 18.11.2019 – 4 U 2188/19  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin  |  Ausgabe 1/2020 vom 15.01.2020
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Rechtsprechung

EuGH-Entscheidung  
zum Europäischer Haftbefehl und Haftbedingungen im Zielstaat

 

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat am 

15. Oktober 2019 in der Rechtssache C–128/18 (Doro-

bantu) entschieden, dass ein Gericht bei Angaben über 

das Vorliegen systemischer oder allgemeiner Mängel der 

Haftbedingungen im Zielstaat nur dann auf Grundlage 

eines Europäischen Haftbefehls (EuHB) in diesen Staat 

überstellen darf, wenn es die dortigen Haftbedingungen 

genau geprüft hat. Hinsichtlich der Größe des persönli-

chen Raums verweist der EuGH auf die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 

(EGMR) zu Art. 3 EMRK. Wird eine Verletzung von Art. 

3 EMRK festgestellt, so kann dieses Ergebnis auch nicht 

gegen die Wirksamkeit der justiziellen Zusammenarbeit in 

Strafsachen sowie die Grundsätze des gegenseitigen Ver-

trauens und der gegenseitigen Anerkennung abgewogen 

werden. Auch ein dem Inhaftierten im Zielstaat zustehen-

der Rechtsbehelf ändert nichts daran.

Im Fall ging es um einen rumänischen Staatsbürger, der 

in seinem Heimatland diverse Straftaten begangen haben 

soll. Er saß in Hamburg in Haft und sollte auf Antrag der 

rumänischen Behörden nach Rumänien überstellt werden. 

Trotz der durch den EGMR bereits mehrfach kritisier-

ten zweifelhaften Haftbedingungen in seinem Heimat-

land vollstreckte das OLG Hamburg den Haftbefehl. Die 

Richter stellten zwar im ersten Schritt der Prüfung, die 

der EuGH in der Rechtssache Aranyosi entwickelt hatte, 

systemische Mängel im Zielstaat fest. Im zweiten Schritt, 

die konkrete Situation des rumänischen Antragstellers be-

treffend, argumentierten die sie jedoch mit einer „Gesamt-

betrachtung“ der Haftsituation in Rumänien und stützten 

sich auf eine „Evidenzkontrolle“. Die unzureichende Größe

des dem Inhaftierten zustehenden Raums würde durch 

die sonstigen Haftbedingungen weitestgehend kompen-

siert. Ferner sei andernfalls die Funktionsfähigkeit der 

Strafrechtspflege innerhalb der Union gefährdet, da die in 

Rumänien begangenen Taten in Deutschland ungeahndet 

bleiben würden, es entstünden sog. „safe havens“ - Rück-

zugsorte - für Straftäter.

Der Rumäne legte Verfassungsbeschwerde ein, in einer 

einstweiligen Anordnung wurde seine Überstellung ge-

stoppt. Das Bundesverfassungsgericht hielt die Verfas-

sungsbeschwerde auch ohne Vortrag des Antragstellers 

hierzu für begründet, da die Hamburger Richter diesem 

den gesetzlichen Richter entzogen hätten, indem sie eine 

eigene Entscheidung getroffen hätten, anstatt den EuGH 

anzurufen. Dieser sei alleine zuständig für die Formulie-

rung der Mindestanforderungen für die Haft. Weder der 

EuGH, noch der EGMR hätten zudem bislang darüber ent-

schieden, ob die Argumentation hinsichtlich der Vermei-

dung von „safe havens“ relevant sei. Das Gericht verwies 

die Sache zurück an das OLG Hamburg. Dieses legte dar-

aufhin dem EuGH eine Reihe von Fragen die Mindestan-

forderungen der Haftbedingungen sowie die Maßstäbe 

ihrer Bewertung betreffend vor.

Die Richter des EuGH führten zunächst aus, dass der 

Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung einen Eck-

stein der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 

bildet, so dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich jeden  

EuHB vollstrecken müssen. Der EuGH-Rechtsprechung 

zufolge sind jedoch Beschränkungen dieses Grundsatzes 

unter „außergewöhnlichen Umständen“ möglich. Solche 

Umstände liegen gemäß der Entscheidung Aranyosi und 

Cǎldǎraru im Falle von unmenschlicher oder erniedrigen-

der Behandlung der gesuchten Person nach Art. 4 der 

EU-Grundrechtecharta vor. Um eine Verletzung von Art. 

4 festzustellen, muss als erstes das Vorliegen von objekti-

ven, zuverlässigen, genauen und gebührend aktualisierten 

Angaben zu systemischen Mängeln im Zielstaat, welche 

sich aus Entscheidungen internationaler Gerichte sowie 

von Gerichten des Ausstellungsmitgliedstaates oder aus 

Schriftstücken von Organen des Europarates oder aus dem 

System der Vereinten Nationen ergeben können, geprüft 

werden. Liegen solche vor, muss in einem zweiten Schritt 

eine umfassende Prüfung stattfinden, in der konkret und 

genau beurteilt werden muss, ob es unter den konkreten    ⏵ 

Brüssel, 08.11.2019   |   Rechtsanwältin Astrid Gamisch

Büro Brüssel
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Umständen ernsthafte und durch Tatsachen bestätigte 

Gründe für die Annahme gibt, dass die Person im Zielstaat 

einer echten Gefahr unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung im Sinne der Grundrechtecharta ausgesetzt 

sein wird. Dazu muss das Gericht alle relevanten materi-

ellen Aspekte der Haftbedingungen in der Haftanstalt, in 

der diese Person konkret inhaftiert werden soll, berück-

sichtigen, so der Gerichtshof. Dazu zählen etwa der per-

sönliche Raum, der dem Inhaftierten zusteht, die sanitä-

ren Verhältnisse und die Bewegungsfreiheit innerhalb der 

Anstalt. Hinsichtlich der Größe des persönlichen Raums 

ist demnach die Rechtsprechung des EGMR maßgeblich. 

Die Auslegung von Art. 4 der Grundrechtecharta ent-

spricht dem Gerichtshof zufolge im Wesentlichen der Be-

deutung, die der EGMR Art. 3 EMRK beimisst. Der EuGH 

hatte in der Rechtssache C-220/18 (Haftbedingungen in 

Ungarn) unter Berufung auf das Urteil Muršić v. Kroati-

en des EGMR entschieden, dass eine starke Vermutung 

für einen Verstoß vorliegt, wenn der dem Inhaftierten in 

einer Gemeinschaftszelle zustehende persönliche Raum 

weniger als 3 m² beträgt. Diese Vermutung kann norma-

lerweise nur widerlegt werden, wenn es sich erstens um 

eine kurze, gelegentliche und unerhebliche Reduzierung 

handelt, zweitens genügend Bewegungsfreiheit außerhalb 

der Zelle damit einhergeht und drittens die Haftanstalt 

allgemein angemessene Haftbedingungen bietet. Auch 

ein dem Inhaftierten im Zielstaat zustehender Rechtsbe-

helf oder eine ggf. gerichtliche nachträgliche Überprüfung 

der Haftbedingungen ändert für sich genommen daran 

nichts, so der Gerichtshof weiter. Ferner gilt das Verbot 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung absolut, 

so dass ein Verstoß nicht dagegen aufgewogen werden 

kann, dass andernfalls die Taten ungeahndet bleiben und 

damit die Funktionsfähigkeit der Strafrechtspflege in der 

EU gefährdet ist. 

.

Büro Brüssel

Dieses Urteil ist bei uns auf der Homepage unter 

nachfolgendem Link zu finden:

https://www.rak-braunschweig.de/images/down-

loads/EuGH-Entscheidung_zum_Europischen_

Haftbefehl_und_Haftbedingungen_im_Zielstaat.

pdf
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BGH: Anwaltliche Prägung der Tätigkeit eines Syndikus –  
mindestens 60 % erforderlich

Für die anwaltliche Prägung des Arbeitsverhältnisses ist 

entscheidend, dass die anwaltliche Tätigkeit den Kern oder 

Schwerpunkt der Tätigkeit darstellt, mithin das Arbeits-

verhältnis durch die anwaltliche Tätigkeit beherrscht wird. 

Ein Anteil von 65 % anwaltlicher Tätigkeit liegt am unteren 

Rand des für eine anwaltliche Prägung des Arbeitsverhält-

nisses Erforderlichen. Dies hat der BGH in einem jüngst 

publizierten Urteil entschieden, welches die Vorausset-

zungen der Zulassung als Syndikusrechtsanwältin oder 

-rechtsanwalt, insbesondere das Erfordernis der anwalt-

lichen Prägung der Tätigkeit gem. § 46 III BRAO betrifft.

Der BGH bestätigt damit seine bisherige Rechtsprechung, 

dass eine anwaltliche Prägung von „mindestens 60 %, zeit-

weise eher 70 %“ der Tätigkeit ausreichend sei (im konkret 

entschiedenen Fall waren es 65 %). Interessant sind zu-

dem zwei weitere Feststellungen des BGH, mit denen er 

seine bisherige Rechtsprechung ergänzt:

Eine Gesamtvertretungsbefugnis hält der BGH nicht für 

zwingend erforderlich; auch das selbstständige Führen 

von Verhandlungen lasse auf eine Vertretungsbefugnis 

schließen. Ausdrücklich verweist der BGH hierbei auf das 

zur früheren Rechtslage herausgegebene Merkblatt der 

Deutschen Rentenversicherung Bund. Verhandlungen 

mit dem Betriebsrat sieht der BGH in diesem Kontext als 

verantwortliches Auftreten nach außen i.S.v. § 46 III Nr. 4 

BRAO an, denn der Betriebsrat habe eigene Rechte und 

Zuständigkeiten.

BGH, Urt. v. 30.9.2019 – AnwZ (Brfg) 63/17  

Newsletter „Nachrichten aus Berlin“  |  Ausgabe 23/2019 vom 20.11.2019
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Rechtsanwalts-AGB auf dem Prüfstand

Vier Minuten Arbeit rechtfertigen nicht die Abrechnung  
eines vollen Stundensatzes

Ein Streit um die Rechtmäßigkeit von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen (AGB) einer Rechtsanwaltskanzlei 

ist nun rechtskräftig beendet. Die Rechtsanwaltskam-

mer Köln hatte eine Kölner Kanzlei vor dem Landgericht 

Köln erfolgreich darauf verklagt, zahlreiche AGB-Klauseln 

nicht mehr zu verwenden. Nachdem die Kanzlei die zu-

nächst beim Oberlandesgericht Köln dagegen eingelegte 

Berufung zurückgenommen hat, ist der Rechtsstreit nun 

rechtskräftig beendet.

Das Landgericht hatte in seinem Urteil zahlreiche Klauseln 

für unzulässig erklärt. Das betraf etwa eine Regelung, nach 

der die Kanzlei stets mit einer gerichtlichen Interessen-

wahrnehmung beauftragt werden sollte, auch wenn der 

Mandant den Auftrag eigentlich auf eine außergerichtliche 

Tätigkeit beschränkt hatte. Durch diese Klausel werde die 

Entscheidungsfreiheit der Mandanten unzulässig einge-

schränkt.

Ebenfalls unzulässig sei eine Regelung, wonach die Vergü-

tungsvereinbarung für sämtliche, auch zukünftige Manda-

te gelten sollte. Die Voraussetzungen, dass AGB zwischen 

Parteien gelten, müssten bei jedem einzelnen abzuschlie-

ßenden Vertrag neu erfüllt werden.

Schließlich sei auch die Klausel unwirksam, wonach der 

vereinbarte Stundensatz in Viertelstundenschritten ab-

gerechnet werde und ein Viertel des vereinbarten Stun-

densatzes für jede angefangenen 15 Minuten berechnet 

werde. Diese Regelung verstoße gegen § 307 Abs. 1 S. 1, 

Abs. 2 Nr. 1 BGB und sei daher sowohl gegenüber Ver-

brauchern als auch gegenüber Unternehmern unwirksam. 

Bei Anwendung der Klausel könne es dazu kommen, dass 

auch im Falle einer Tätigkeit von 4 x 1 Minute der kom-

plette Stundensatz fällig werde. Regelmäßig erfordere 

die anwaltliche Tätigkeit neben aufwändiger rechtlicher 

Prüfung und zeitintensiver Wahrnehmung von Terminen 

auch kurze Telefonate u.s.w., so dass in einer Vielzahl von 

Fällen die Vergütung der Kanzlei, gerechnet auf die Minu-

te, deutlich über dem vereinbarten Stundensatz liege. Im 

Hinblick auf die Möglichkeiten moderner Zeiterfassung 

sei eine genauere Zeittaktung auch zumutbar und möglich. 

Für die Kanzlei ergebe sich zudem der Anreiz, Tätigkeiten 

über den Tag zu verteilen, anstatt diese innerhalb eines zu-

sammenhängenden Zeitraumes zu erbringen. Die Klausel 

ermögliche eine wissentliche Aufblähung des Zeitaufwan-

des und führe dazu, dass dem Mandanten deutlich höhere 

Gebühren in Rechnung gestellt werden könnten als dies 

dem vereinbarten Stundensatz entspreche. 

In seiner Entscheidung hatte das Landgericht auch klarge-

stellt, dass die Rechtsanwaltskammer gem. § 3 Abs. 1 Nr. 2 

Unterlassungsklagegesetz gegen ihre eigenen Mitglieder 

vorgehen kann. Zu den Aufgaben der Rechtsanwaltskam-

mer gehöre auch die Abwehr von Gesetzesverletzungen 

und Wettbewerbsverstößen.

Nach der Rücknahme der Berufung gegen das erstinstanz-

liche Urteil hatte der 17. Zivilsenat nur noch über die Kos-

ten und den Streitwert zu entscheiden.

Beschluss des Oberlandesgerichts Köln vom 04.11.2019 –  
Az. 17 U44/18.

Hinweis der Pressestelle
Die Zulässigkeit von Abrechnungen im 15 Minutentakt ist 

Gegenstand mehrerer Entscheidungen. Gegen eine ähnli-

che Entscheidung des Oberlandesgerichts München vom 

05.06.2019 – Az. 15 U 319/18 – wurde Revision beim 

Bundesgerichtshof eingelegt (dort Az. IX ZR 140/19).  

Köln, 04.12.2019  |  Pressemitteilung Dr.  Ingo Werner

Oberlandesgericht
Köln

Urteil des Landgerichts Köln vom 24.01.2018 

 Az. 26 O 453/16

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/lgs/koeln/ 

lg_koeln/j2018/26_O_453_16_Urteil_2018 

0124.html
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Vom 01.011.2019 bis 05.03.2020

Anderweitige Zulassungen

Borchers, Dr. Jens Bad Harzburg

Dziomba, Julia Wolfsburg

Hanke, Astrid Göttingen

Kraft, Juliane Hann. Münden

Schmidt, Dominik Wolfsburg

Schultheis-Klewitz, Julia Göttingen

Wenke, Christopher Braunschweig

Wien, Julia Braunschweig

Syndikusrechtsanwaltszulassungen

Bayer, Eileen Wolfsburg

Cymbal, Olga Wolfsburg

Gaus, Anne Charlotte Wolfsburg

Grude, Dr. Ulrich Wolfsburg

Herrmann, Linda Salzgitter

Hohenstein, Sarah Wolfsburg

Keilholz, Caroline Salzgitter

Kleineidam, Lisa Braunschweig

Noack, Sebastian Wolfsburg

Schmidt, Dominik Wolfsburg

Thierig, Niklas Wolfsburg

Neuzulassungen

Brammertz, Katja Hemkenrode

Dietrich, Nils Braunschweig

Hoffmeister, Jürgen Schöningen

Hohenstein, Sarah Tangermünde

Katzorke Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Göttingen

Meyer, Gunnar Braunschweig

Miedtank, Tammo Braunschweig

Noack, Sebastian Berlin

Oldehaver, Dennis Göttingen

Rohde, Maren Braunschweig
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Vom 01.011.2019 bis 05.03.2020

Löschungen

ADVESTA RA-GmbH Göttingen

Albayrak, Özlem Seesen

Binroth, Harald Königslutter

Bosten, Maria Göttingen

Büttner, Ruth Anna Göttingen

Cansun-Labenski, Deniz Seesen

Ende, Axel Freiherr von Göttingen

Ende, Sabrina Hann. Münden

Endig, Thomas Hann. Münden

Gutsche, Marie Wolfenbüttel

Haldorn, Christian Staufenberg

Harreuter, Ferdinand Braunschweig

Hartmann, Stephan Wolfenbüttel

Hirdes, Ferdinand Braunschweig

Jende, Alexandra Hannover

Klemme, Torsten Peter Wolfsburg

Kukowski, Lars Braunschweig

Loock, Helmut Braunschweig

Menz, Peter (Mitglied § 61 BRAO) Göttingen

Meyer-Reike, Wilhelm Wolfsburg

Naske, Sigwart Braunschweig

Phung, Yemme Wolfsburg

Rohkamm, Ben Braunschweig

Rüngeling, Heinz Scheden

Samut-Hlubek, Zeynep Braunschweig

Schneider, Malte Schöningen

Schramm, Stefanie Göttingen

Selle, Antje Wolfenbüttel

Skowronski, Vincent Rosdorf

Wenke, Chrisopher Braunschweig

Wenke, Nicole Braunschweig
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Vom 01.011.2019 bis 05.03.2020

Fachanwaltszulassungen

Arbeitsrecht

Dix, Rita Göttingen

Laskowsky, Thomas Braunschweig

Bank- und Kapitalrecht

Averdiek, Lutz Göttingen

Handels- und Gesellschaftsrecht

Wilhelmus, Raoul Goslar

Medizinrecht

Albayrak, Özlem Seesen

Brinkmann, Malte Braunschweig

Migrationsrecht

Thormann, Evgeniya Braunschweig

Verkehrrecht

Kunstmann, Katharina Duderstadt

Nielsen-Schmidt, Inga Göttingen
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40 Jahre

30 Jahre

Herr Rechtsanwalt und Notar Olaf Wiesemann aus Northeim ist seit Februar 1980 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Clemens Freiherr von Wendt aus Adelebsen ist seit April1980 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Hans Peter Menge aus Duderstadt ist seit Mai 1980 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Volker Jaeger aus Braunschweig ist seit Mai 1980 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Jürgen Reddig aus Osterode ist seit Mai 1980 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Martin Roßa aus Wolfenbüttel ist seit Januar 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt und Notar Michael Siebert aus Braunschweig ist seit Februar 1990 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Gabriele Thiele aus Braunschweig ist seit Februar 1990 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Christine Bulla aus Salzgitter ist seit März 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Ulrich Pilz aus Braunschweig ist seit März 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Jürgen Homann aus Braunschweig ist seit März 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanawalt und Notar Olaf Marienhagen aus Brome ist seit April 1990 zugelassen.

Herrn Rechtsanwalt Henning Kube aus Braunschweig ist seit Mai 1990 zugelassen.

Frau Rechtsanwältin Gundula Thomalla aus Wolfsburg ist seit Juni 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Andreas Eckert aus Braunschweig ist seit Juni 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Alexander Röttig aus Wolfsburg ist seit Juni 1990 zugelassen.

Herr Rechtsanwalt Dr. Dieter Hildebrandt aus Göttingen ist seit Juni 1990 zugelassen.

Jubiläen 

Der Vorstand der Rechtsanwaltskammer Braunschweig gratuliert allen Kolleginnen  
und Kollegen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Anwaltsbüros,  
die in den zurückliegenden Monaten auf eine besonders langjährige Tätigkeit zurückblicken 
können.
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Veranstaltungen 

03.04.2020 (Freitag) Familienrecht – Aktuelle Rechtsprechung 

12:00 – 17:30 Uhr Referent: Dr. Alexander Schwonberg,  

Ausgebucht! Vorsitzender Richter am OLG Celle

 *Anerkennung gem. § 15 FAO für Familienrecht

28.04.2020 beA: So geht´s  –

09:00 – 14:00 Uhr Alles, was Sie über Ihr Postfach wissen müssen

 Im Mercure Hotel Atrium in Braunschweig

29.04.2020 Probleme rund um GmbH – 

13:30 – 19:00 Uhr Auslandsbezüge im Gesellschaftsrecht

 (EU Company Law Package), Aktuelle Rechtsprechung

 Referent: Dr. Dr. Christian Schulte, 

 Richter im Handelsregister des AG Berlin-

 Charlottenburg

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Handels- und 

 Gesellschaftsrecht

06.05.2020 Zahnarzthaftung aus Sicht einer Anwältin 

13:30 – 19:00 Uhr und eines Zahnarztes

 Referenten: Karin Comes, 

 Rechtsanwältin,  Fachanwältin für Medizinrecht 

 und Urheber- und Medienrecht, Braunschweig

 Dr. Micheal Westermann, 

 Zahnarzt, Braunschweig

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Medizinrecht

13.05.2020 Ein Leben ohne Führerschein? Aktuelles zum 

13:30 – 19:00 Uhr Verkehrsstrafrecht, Verkehrsordnungswidrigkeiten  

 und Verkehrsverwaltungsrecht 2019/2020

 Referent: Bernd Schöning, 

 Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht und 

 Strafrecht

29.05.2020 (Freitag) Arbeitsrecht in Göttingen

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, 

 Rechtsanwalt, Bochum

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht    ⏵

Auch in den nächsten Monaten bietet die Rechtsan-

waltskammer Braunschweig wieder Fortbildungs- und 

Fachanwaltsseminare an. Bitte informieren Sie sich immer 

aktuell auf unserer Internetseite www.rak-braunschweig.

de unter der Rubrik „Mitglieder/Fortbildung und Termine“. 

Bitte merken Sie sich bereits jetzt folgende Termine vor:

Seminare  |  Fortbildungen

wurde abgesagt

wurde abgesagt
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*   Anmerkung: Die Angaben zur Anerkennung der Fortbildungsveranstaltungen gem. § 15 FAO  
beziehen sich auf die Anerkennungspraxis der Rechtsanwaltskammer Braunschweig. 

Seminare  |  Fortbildungen

Das  
Anmeldeformular

finden Sieauf 
 Seite 47.

12.06.2020 (Freitag) Braunschweiger Strafrechtsgespräche

12:00 – 17:30 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

09.09.2020 Familienrecht (Unterhaltsrecht)

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Jochen Duderstadt, Rechtsanwalt,  

 Fachanwalt für Familienrecht, Northeim 

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Familienrecht

11.09.2020 (Freitag) Braunschweiger Strafrechtsgespräche

12:00 – 17:30 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht

30.09.2020 Die Teilungsversteigerung als Mittel 

13:30 – 19:00 Uhr der Vermögensauseinandersetzung  

 im Familien- und Erbrecht 

 Referenten: Sandra Pesch, Rechtspflegerin  

 beim AG Düren und  

 Dieter Schüll, Fachbereichsleiter  

 für den nationalen und internationalen Forderungseinzug

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Familien- und Erbrecht

28.10.2020 Fallstricke beim Autokauf – für den Mandanten das Beste 

13:30 – 19:00 Uhr herausholen inklusive Werkstattrecht 2019/2020

 Referent: Bernd Schöning, Rechtsanwalt,  

 Fachanwalt für Verkehrsrecht, Stadtlohn

 * Anerkennung gem. § 15 FAO für Verkehrsrecht

30.10.2020 (Freitag) Jahresupdate Arbeitsrecht

12:00 – 17:30 Uhr Referent: Alexander Hirschmann, Rechtsanwalt, Bochum

 *Anerkennung gem. § 15 FAO für Arbeitsrecht

04.11.2020 Aktuelle Immobilienbesteuerung 2020  |  Teil 1

13:30 – 19:00 Uhr Referent: Rudolf Jung, Dipl. Finanzwirt, Duderstadt

 *  Anerkennung gem. § 15 FAO für Steuerrecht  

und Miet- und WEG-Recht

12.11.2020 Kanzleiorganisation in der Praxis – 

13:30 – 17:30 Uhr Zusammenspiel der analogen und digitalen Welt

Für Mitarbeiter! Referentin: Ronja Tietje, Geprüfte Rechtsfachwirtin  

 und Notariatsfachwirtin, Kanzleiberaterin und  

 Fachbuchautorin

27.11.2020 (Freitag) Braunschweiger Strafrechtsgespräche

12:00 – 17:30 Uhr * Anerkennung gem. § 15 FAO für Strafrecht  
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Kanzleiorganisation in der Praxis – 
Zusammenspiel der analogen und digitalen Welt

Seminarankündigung für Mitarbeiter

Referentin: Ronja Tietje, 

Geprüfte Rechtsfachwirtin und Notariatsfachwirtin,  

Kanzleiberaterin bei Tietje & Schrader oHG, Fachbuchautorin

Zeit: 12.11.2020, 13:30 Uhr –  17:30 Uhr (inklusive Kaffeepause)

Ort: Geschäftsstelle der RAK Braunschweig 

Seminarraum Erdgeschoss, Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig

Gebühr: 60,- €

Seminarbeschreibung 

Eine durchdachte Kanzleiorganisation erfüllt viele Funk-

tionen. Zum einen sorgt sie für die Umsetzung gesetzli-

cher und / oder berufsrechtlicher Vorgaben, zum anderen 

schützt sie vor wirtschaftlichen Einbußen und Haftungs-

fällen. 

Elektronischer Rechtsverkehr und beA, DSGVO, Face-

book, WhatsApp & Co., Legal Innovation, Legal Technology 

und Digital Thinking – der digitale Wandel macht auch vor 

Rechtsanwaltskanzleien keinen Halt und die Anforderun-

gen an Kanzleien und ihren Teams verändern sich – auch 

aufgrund der Schnelllebigkeit in der Kommunikation mit 

den Mandanten. Mancher Kanzlei fällt der Weg vom ana-

logen zum digitalen Prozessablauf schwer. 

Um wirtschaftlich und qualitativ auf dem umkämpften 

Rechtsdienstleistungsmarkt mithalten zu können, ist es 

aber zwingend erforderlich, seine Kanzleistrukturen dem 

digitalen Weg anzupassen.   

Im Seminar wird anhand von  
praktischen Beispielen vorgestellt:  

∙   Grundlagen der Kanzleiorganisation /  

Klärung der Basisbegriffe der Organisation

∙   Kanzleiorganisation in der Praxis  

anhand von Beispielen 

∙   Für und Wider Kanzleihandbuch –  

der Weg ist das Ziel 

Strukturierte Organisationsabläufe –  

stellen Sie Ihre Arbeitsabläufe auf den Prüfstand

∙   Ausblick: Digitalisierung der Kanzlei.  

Wettbewerbsvorteile durch Anpassung  

und Nutzung digitaler Wege
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Name, Vorname

Straße

Telefon

Kanzlei

PLZ, Wohnort

E-Mail

Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung erhobenen  

personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie  

ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weitergabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum | Unterschrift

per Fax    0531   12  33  566   | 
per E-Mail   info@rak-braunschweig.deAnmeldung

für die Seminare in der Rechtsanwaltskammer Braunschweig
Lessingplatz 1, 38100 Braunschweig

 29.04.2020 Probleme rund um GmbH, Auslandsbezüge im Gesellschaftsrecht

 06.05.2020 Zahnarzthaftung aus Sicht einer Anwältin und eines Zahnarztes

 13.05.2020 Aktuelles zum Verkehrsstrafrecht, Verkehrsordnungswidrigkeiten

 29.05.2020  Arbeitsrecht in Göttingen

 12.06.2020  Braunschweiger Strafrechtsgespräche

 09.09.2020 Familienrecht (Unterhaltsrecht)

 11.09.2020  Braunschweiger Strafrechtsgespräche

 30.09.2020 Die Teilungsversteigerung (Familien- und Erbrecht)

 28.10.2020 Fallstricke beim Autokauf

 30.10.2020 Jahresupdate Arbeitsrecht

 04.11.2020 Aktuelle Immobilienbesteuerung 2020 (Teil 1)

 12.11.2020 Für Mitarbeiter! Kanzleiorganisation in der Praxis

 27.11.2020 Braunschweiger Strafrechtsgespräche

Veranstaltungen
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Veranstaltungen

Mittwoch, 22.04.2020
Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote  
und das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

Referent:  Richter am Bundesarbeitsgericht 

  Dr. Hinrich Vogelsang

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 –19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

 

Themenübersicht: Arbeitsrechtliche Wettbewerbsverbote: 

nachvertragliche Wettbewerbsverbote, Wettbewerbsbe-

schränkungen im bestehenden Arbeitsverhältnis; Nicht-

zulassungsbeschwerdeverfahren: Zulassungsgründe, An-

forderungen an die Darlegung im Verfahren. 

Samstag, 09.05.2020
10-Stunden-Komplettseminar im Arbeitsrecht  

Fachanwälte für Arbeitsrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 10 Zeitstunden.

Referenten: Präsident des LAG Niedersachsen  

  Wilhelm Mestwerdt,

   RiArbG Hannover Dr. Steffen Lieske

Tagungsort: Goslar, H+ Hotel Goslar,

  Krugwiese 11a

Zeit: 08.30 –20.00 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 340,- € zzgl. 19 % MwSt

Themenübersicht: Vertragsrecht und Bestandsschutz im 

Arbeitsverhältnis. Neue Entwicklungen in der Recht-

sprechung des BAG, LAG sowie des EUGH. Das Seminar 

vermittelt ein umfassendes update der obergerichtlichen 

Rechtsprechung in den praxisrelevanten Fragen des Be-

standsschutzes und des Vertragsrechts im Arbeitsverhält-

nis. Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmern in kompak-

ter Form den aktuellen Stand der Rechtsprechung in den 

genannten Kernbereichen des Individualarbeitsrechts zu 

vermitteln. Besprochen werden insbesondere aktuelle 

Entscheidungen zu Kündigung, Befristung, AGG und Be-

trVG sowie den Fragen von Annahmeverzug und Vergü-

tung. 

Mittwoch, 11.11.2020
Aktuelle Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht

Fachanwälte für Familienrecht erhalten eine Teilnahmebe-

scheinigung im Sinne von § 15 FAO über 5 Zeitstunden.

 

Referent:  VRiOLG Celle Mathias Volker                                                                  

Tagungsort: Goslar, Hotel Der Achtermann

  Rosentorstraße 20

Zeit: 14.00 –19.30 Uhr

Teilnahmebeitrag: einheitlich 200,- € zzgl. 19 % MwSt

 

Einzelne Schwerpunkte werden vom Referenten je nach 

Aktualität gesetzt.

Goslarer Fortbildungstage – 
Seminare für Anwälte in 2020

Der Teilnahmebeitrag beinhaltet ein umfangreiches  

Seminarskript, Pausenverpflegung sowie  

bei ganztägigen Veranstaltungen ein Mittagessen. 

Seminarleitung: Rechtsanwältin Martina Pfeil

38642 Goslar, Noldeweg 1

Telefon 05321/685775     Telefax 05321/685776
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Veranstaltungen

zu den Seminaren der Goslarer Fortbildungstage:

 

 Mittwoch, 22.04.2020 Arbeitsvertragliche Wettbewerbsverbote  200,-  €

 Samstag, 09. 05.2020 Arbeitsrecht  340,-  €

 Mittwoch, 11.11.2020 Unterhaltsrecht        200,-  €

Name, Vorname

Straße

Telefon

Beruf/Fachanwalt

PLZ, Wohnort

E-Mail

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen mit meiner Unterschrift an.  Mit der Anmeldung erkläre ich mich damit einverstan-

den, dass meine anlässlich dieser Veranstaltung(en) erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zweck der 

Organisation der Veranstaltung verwertet werden sowie ggf. in einer Teilnehmerliste aufgenommen werden. Eine Weiter-

gabe über diesen Zweck hinaus erfolgt nicht.

Datum / Unterschrift

Teilnahmebedingungen

Teilnahmegebühren
Bitte überweisen Sie die Teilnahmegebühr zzgl. MwSt 

unmittelbar nach Erhalt der Teilnahmebestätigung/Rech-

nung auf mein Konto, das in der Rechnung angegeben ist. 

Rücktritt
Spätestens bis 10 Tage vor Seminarbeginn können Sie Ihre 

Anmeldung zurücknehmen. Die Stornoerklärung bedarf 

der Schriftform. Ich berechne für eine Stornierung eine 

Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25 Euro zzgl. Mwst., bei 

Seminaren, die länger als einen Tag gehen, 25% des Teil-

nahmebetrags zzgl. Mwst. Gleiches gilt für Seminare mit 

einer in der  Seminarankündigung angegebenen Teilneh-

merbegrenzung sowie für Komplettseminare für Fachan-

wälte. Wenn Sie den Teilnahmebetrag für ein von Ihnen 

gebuchtes Seminar bereits gezahlt haben, biete ich Ihnen 

ein kostenloses Umbuchen auf ein anderes Seminar im 

laufenden Jahr an. In diesem Falle verzichte ich auf eine 

Bearbeitungsgebühr. Bei nicht rechtzeitiger Absage wird 

der volle Teilnahmebetrag fällig.

Absage von Seminaren 
durch die „Goslarer Fortbildungstage“
Bei Absagen von Seminaren wegen Ausfall des Dozenten 

oder bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Verlegung des 

Tagungsortes bin ich bemüht, Ihnen dies rechtzeitig mit-

zuteilen. Muss ich ein Seminar absagen, so erstatte ich 

die bereits gezahlte Teilnahmegebühr in vollem Umfang. 

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in 

Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens von 

meiner Seite oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Begleiten-

de Arbeitsunterlagen gebe ich in der Regel zu Beginn des 

Seminars heraus. Diese werden von den Referenten er-

stellt und von mir zum ausschließlichen Gebrauch für und 

durch den Teilnehmer kopiert. Eine Vervielfältigung oder 

Weitergabe ohne meine Einwilligung ist unzulässig.

Per  Fax: 05321/685 776 

Anmeldung 
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Anderweitige Zulassungen

Baas, Christopher Meine

Giehsler, Thorsten Braunschweig

Hortig, Martin Wolfenbüttel

Orlob, Manuela Göttingen

Schrader, Susanne Querenhorst

Weisel, René Braunschweig

Wigbels, Viktoria Braunschweig

Literaturhinweis

Literaturhinweis

SCHWEIGENS

ECHO
DES

M A R K U S
T H I E L E

Markus Thiele
Echo des Schweigens
ISBN 978-3-7109-0091-4
408 Seiten, Hardcover
22,00 EUR

E-Book
ISBN 978-3-7109-5099-5
16,99 EUR

www.echo-des-schweigens.de

Ein spannender Roman um einen  
schockierenden Justizskandal.
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Rechtsanwaltskammer Braunschweig · Lessingplatz 1  · 38100 Braunschweig

Kammermitteilung  1  ❘  2020

RECHTSANWALTSKAMMER 
für den Oberlandesgerichtsbezirk  
Braunschweig – Körperschaft  
des öffentlichen Rechts

Lessingplatz 1
38100 Braunschweig

Telefon 0531 1 23 35 0
Fax 0531 1 23 35 66
 info@rak-braunschweig.de
www.rak-braunschweig.de
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